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10. JAHRGANG NR 12. S. 245 264 DEZEMBER 1940 

In sämtlichen Aufsätzen handelt es sich um die persönlichen Ansichten der Verfasser und nicht um Anschauungen 
dienstlzcher Stellen 

Haftungsfragen bei Verdunklungsschäden 
Regierungsrat W. Z e i ger man n I Berlin 

Mit dem Thema "Haftungsfragen bei Verdunklun.gs
schäden" besehä tigt sich Oberlandesgerichtsrat Dr. 
o ä u b I e r vom Reichsjustizministerium unter besonde
rer Berüeksieh tigung der Gefährdungshaftung im Eisen
hahn- und Kraftfahrzeugverkehr'). Wegen der hi erbei 
auftretenden, vielfach ' allgemein interessierenden fragen 
sollen diese Ausführungen nachstehend in den wesent
lichsten Punkten zusammengestellt und erläutert werden. 

Die Verdunklungsmaßnahmen werden seit Aufruf des 
Luftschutzes nach der Achten Durchführungsverordnung 
zum Luftschutzgese tz täglich vom Einbruch der Dunkel
heit bis zum Hellwerden, d. h. von Sonnenuntergang bis 

onnenautgang, als Dauerzustand durchgeführt. Durch die 
Verdunklung sollen ebenso wie durch andere Luftschutz
maßnahmen das deutsche Volk und das Reichsgebiet 
vor den Gefahren von Luftangriffen geschützt werden. 
Ferner soll en dem Feindflieger die Ortung und das Auf
finden von Bombenzielen unmöglich gemacht oder zu
mindest stark erschwert werden. Der Schutz, den die 
Verdunklung gewährt, kommt der Volksgemeinschaft 
wie auch jedem einzelnen Volksgenossen zugute. Die 
Verdunklungsmaßnahmen sind nur durchführbar, wcnn 
alle zusammenstehen zur Abwendung dieser gemein
sa mcn Gefahr, wie das z. B. auch in Deichgenos
~emchaften der Fall ist. Von jedem ei nzelnen wird 
dementsprcchend das Zurückstellen eigener Belange 
vor dcncn dcr Gemeinschaft und werden damit Opfer 
verlangt. So wird in der Zehnten Durchführungsver
ordnung zum Luftschutzgesetz z. B. mit Aufruf des 
Luftschutzes u. a. die Durchführung folgendcr Maßnah
men gefordcrt: Luftsehutzräumc, die fri edensmäßig ge
nutzt werden. müssen sofort so hergerichtet werden, daß 
sie ihrem Luftschutzzweck jederzeit zugeführt werden 
können : Selbstschutzgerät ist dem Luftschutzwart nach 
den Vorschriften der Siebenten Durchführungoverord
nund zum Luftschutzgesetz zur Verfügung zu stellen: die 
Verdunklung muß nach den Vorschriften der Achten 
Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz durch
geführt werden; es sin d nach Auslösen des Fliegeralarms 
von den Volksgenossen die Luftschutzräume aufzusuchen 
usw. 

Die Haftung des Reichs gegenüber Volksgenossen bei 
Erfüllung der Luftschutzsachleistungspflicht und der 

Luftschutzdienstpflicht 

Die Pflicht zum Zusammenstehen aller Volksgenos en 
zur Abwendung von Gefahren, die von Luftangriffen 
drohen, ist gesetzlich in § 2 des Luftschutzgesetzes ge
rege lt. Hiernach sind alle Deutschen zu Dienst- und 
Sachleistungen sowie zu sonstigen Handlungen, Duldun
gen und Unterla sungen verpflichtet, die zur Durchfüh
rung des Luftschutzes erforderlich sind (Luftschutz
pflicht). Die hier festgelegte Luftsehutzpflieht gliedert 
sich in die Luftschutzdienstpflicht (das persönliche 
Dienen im Luftschutz), die Luftsehutzsaehleistungspflicht 
(die Hergabe von Vermögenswerten aus eigenem in 
fremdes, meist staatliches Vermögen) und das luft
schutzmäßige Verhalten. Die vorstehend wiedergegebe
nen erhöhten Anforderungen sind A usfluß der Pflicht 
zu luftschutzmäßigem V erhalten. Für Schäden, ·die hier
bei ei nem Volksgenossen entstehen. hat das Reich im 
Luftschutzgesetz und den Durchführungsverordnungen 

keine Haftung übernommen. D agegen bestehen hinsicht
lich der Schäden, die Volksgenossen bei Ausübung 
der Luftsehutzsachleistungspflicht oder der Luftschutz
dienstpflicht erleiden, Ansprüche gegen das Reich. Nach 
~ 26 des Reichsleistungsgesetzes vom I. 9. 1939 (RGBI. I 
S. 1645) wird für Sach- und Personenschäden, die infolge 
oder gelegentlich der Erfüllung der Luftsehutzsaehlei
stungspflicht ohne grobes Verschulden des Geschädigten 
entstehen und für die Ersatz von anderer Stelle nicht 
zu erlangen ist, eine angemessene Entschädigung ge
währt. 

Eine entsprechende Regelung ist hinsichtlich der Luft
schutzdienstpflicht erfolgt. Mit Rücksicht auf die H eran
ziehung weiter Kreise zum persönlichen Einsatz im Luft
schutz erschien es notwendig, di e Vorschriften der 
Reichsversicherungsordnung entsprechend zu erweitern, 
so daß bei Unfällen von im Luftschutz tätigen Volksge
nossen bei Vorliegen der im ~ 11 des Luftschutzgesetzes 
und § 16 der Ersten Durchführungsverordnung zum Luft
schutzgesetz aufgeführten Voraussetzungen Versiche
rungsschutz gewährt wir,d. Seit Aufruf des Luftschutzes 
(I. 9. 1939) erhalten zur Luftsehutzdien.stpflieht Heran
gezogene gemäß ~ 12 a der Ersten Durchführungsverord
nung zum Luftschutzgesetz wegen erlittener Luftsehutz
dienstbeschädigunl! Fürsorge und Versorgung nach Maß
gabe der Verordnung über die Entschädigung von Per
sonenschäden (Personenschädenverordnung vom 1. 9. 
1939 in der neuen Fassung vom 10. 11. 194D. RGBI. I 
S. 1482, entsprechend dem hier sinngemäß für anwend
bar erklärten Wehrmachtfür orge- und -ve rsorgungsge
setz, d. h. im wesentlichen di e gleiche Fürsorge wie Sol
daten . Die Haftung des Reichs nach die~en Vorschriften 
tritt jedoch nur insoweit ein. als dem LuftschlItzdienst
pflichtigen nicht bereits Bezüge nach der reichsgesetz
lichen Unfallversicherung zllsteheTh. Soweit d ies zutrifft, 
werden vom Reich nur di e weitergehenden Leistungen 
auf Grund der Per~onenschädenvcrordnung übernom
men. Außerdem wird zur Luftschutzdienstpflicht heran
gezogenen Luftschutzdienstpflichtigen auf Grund des 
Runderlasses des RMdI zg\. i. N. d. OKW. vom 21. 8. 
1940 (RMBliV. 1940 S. 1702) Fürsorge und Versorgung 
nach dem Einsatzfürsorge- und -versorgungsgesetz vom 
6. 7. 1939 (RGB\. I S. 1217) gewährt, soweit es sich um 
PersOillensehäden seit dem Aufruf des Luftschutzes han
delt, die im Kampfgebiet eingetreten sind oder die 
allßerhalb des Kampfgebietes durch Einwirkung von 
Waffen oder son~tigen Kampfmitteln ,verursacht oder in 
unmitte lbarem Zusammenhang mit Kampfhandlungen 
r. rlitten wurden. 

Den zur Luftschutzdienstpflicht herangezogenen Volks
genossen werden ferner Sachschäden an solchen Sachen, 
die zur Ausübung des Dienstes unentbehrlich sind 
(z. B. Kleidern. Schuhen, Gasmaske usw.) oder weisungs
gemäß mitgebracht werden, oweit die Schäden ohne 
eigenes Verschulden entstehen, nach Maßgabe des § 15 
der Ersten Durchführungsverordnung zum Luft<chutzge
setz ersetzt. Zu solchen Schäden rechnen auch durch 
Verlust oder Diebstahl abhanden gekommene Sachen. 
Allerdings ist hier bei Prüfung der Verschuldensfrage 
ein besonders strenger Maß tab anzulegen (vgl. Rund
erlaß des Reichsführers ff und Chefs der Deutschen Po-
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lizei im Reichsministerium des Innern \"om 8. 10. 1938 
- RMBliV. S. 1698 - ). 

Haftung des Reichs gegenüber Volksgenossen 
bei Erfüllung der Pflicht zu luftschutzmäßigem Verhalten 

Soweit Volksgenossen bei Erfüllung der Pflicht zu 
luftschutzmäßigem Verhalten Schaden erleiden, kom
men für die Gewährung von Ersatzansprüchen an das 
Reich die Personenschädenverordnung wegen der Schä
den an Leib und Leben und dic Kriegsschädenverord
nung wegen der Schäden an beweglichen und unbeweg
lichen Sachen durch Beschädigung, Zerstörung oder 
sonstigen Verlust unter den hier angcgebcnen Voraus
setzungen in Betracht. Nach der Pcrsonenschädenver
ordnung und dem auf Grund § 11 dieser Verordnung 
ergangcnen Runderlaß des Reichsministers des Innern , 
zugleich im Namen dcs Oberkommandos der Wehr
macht und d.:s Reichsministers dcr Finanzen, vom 22. 5. 
1940, gehören ·allerdings zu den in diesem Zusammen
hang in Betracht kommenden, das Reich zum Ersatz 
verpflichtenden Schäden an Lcib und Lebcn, die durch 
Maßnahmen deutscher Behörden in Erwartung unmittel
bar bevorstehender feindlicher Angriffc verursacht wur
den, n ich t die Maß nah m c n der a I I g e m e i -
n e n Ver dun k I u n g. Die gleiche Regelung ist in 
§ 2 11 der Neufassung der Personenschädenverordnung 
vom 10. 11. 194U getroffen worden . Damit bleibt die von 
Däubler aufgeworfene Frage, ob eine für einen unmittel
bar bevorstehenden oder schon gegenwärtigen Flieger
angriff angeordnete, über die allgemeine als Dauerzu
stand durchzuführende Verdunklung hinausgehende 
Vollverdunklung, z. B. bei Außerbetriebsetzen sämt
licher Lichtquellen, eine Ersatzpflicht des Reichs nach 
der Personenschädenvcrordnung auslösen kann, offen . 
Nur in einem solchen Fall ciner über den Rahmen der 
Achten Durchführungsverordnung zum Luftschutzgesetz 
hinausgehenden besonderen Verdunklung könnten dem
nach Ansprüche nach der Personenschäden verordnung 
in Betracht kommen (vgl. Darsow - Fokken - Nicolaus, 
Kommentar zum Luftschutzgesetz, § 18 I. DVO. Bem. 5). 

In gleicher Weise findet die S ach sc h ä den fes t
s tell u n g s ver 0 r d nun g vom 8. 9. 1939 (RGBI. I 
S. 1754) bei Verdunklungsschäden kcine Anwendung. Sic 
bezieht sich nur auf Schäden an beweglichen und unbe
weglichen Sachen (Grundstücken), die infolgc des An
griffs auf das Reichsgebiet oder eines aus anderem An
laß erforderlichen Einsatzes der bewaffneten Macht cnt
stehen. Der Sachschaden muß also durch den militäri
schen Einsatz selbst verursacht sein. Diese Voraussetzung 
ist bei Verdunklungsschäden nicht erfüllt. Ebenso ver
langt die ab 15. 12. 1940 an dic Stelle der Sachschäden
feststellungsverordnung getretene Kricgssachschäden ver-' 
ordnung vom 30. 11. 1940 (RGBI. I S. 1547), daß der 
Sachschaden unmittelbar durch Kampfhandlungen oder 
durch hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehende 
militärische Maßnahmen verusacht ist. Es scheiden 
sonach Ersatzansprüche gegen das Reich für Verdunk
lungsschäden, die auf die allgemeine Verdunklung zu
rückgehen, sowohl nach der Personenschädenverordnung 
als auch nach der Sachschädenfeststellungsverordnung 
aus. 

Haftung Dritter bei Verschulden 

G run d sät z I ich hat also mit Ausnahme der oben 
angeführten besonderen Fälle - insbesonderc hinsicht
lich der Luftschutzdienstbeschiidigungcn - j e der 
seinen Verdunklungsschaden selbst zu 
t rag e n , wie auch Däubler ausdrücklich feststellt. Das 
Reich übernimmt die Haftung für solche Schäden nicht. 
Es ist aber zu fragen, was hinsichtlich von ErSGtzansprü
ehen gegen Dritte zu gelten hat. Es sind dies die Fälle, 
in denen ein Dritter bei der Verul'Saehung des Schadens 
beteiligt ist und nach dem BGB. oder anderen Gesetzen 
hierdurch Schadensersatzansprüche ausgelöst werden. 
Es ist mit anderen Worten zu prüfen, ob der Um
stand, daß bei einem Verdunklungsschaden die Ver
dunklung allcin oder mitwirkend den Scha·den verur
sacht hat, auf solche Ansprüche gegen Dritte von ·Ein
fluß ist. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden. Die 
Ersatzansprüche können sich auf ein Verschulden des 
Dritten gründen (Verschuldenshaftung), oder es kann 
die Haftung lediglich auf gesetzlichen Vorschriften be-
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ruhen, ohnc daß ein Verschuldcn eincs Dritten erfor
derlich ist (Gefährdungshaftung) . 

I. Die Pflicht zur Beleuchtung 
Ein schuldhaftes Handeln für sich allein begründet 

keinen Schadensersatzansprtlch. Es muß - von beson
deren Fällen abgesehen - einc Rechtspflichtverletzung 
hinzukommcn, d. h. die Verletzung einer Pflicht zum 
Handcln oder zum Unterlassen. Eine solche Pflicht kann 
sich z. B. aus einem Mictvertragc (vertraglich) oder auS 
der vom Reichsgericht zu ~ 823 BGB. entwickelten all
gcmeinen Verkehrsversicherungspflicht (außervertrag
lich) ergeben. Für die Sicherung dcs Verkchrs in einem 
Hausc ist der Hauseigentümer dem lVlieter - vorausge
setzt, daß nicht das ganzc Haus an einen Mieter ver
mictet ist - vertraglich, den sonstigen Benutzern gegen
über außer\'ertrag lich verantwortlich. Die Haftung er
streckt sich gegenüber den Mietern und deren Angehöri 
gen im Rahmen des Mietvertrags auch auf einen Scha
den, der auf mangelhafte Treppen- und Flurbeleuchtung 
oder auch auf ungenügendc Erhellung des Zuganges 
einer vermieteten Werkstatt usw. ztirückzuführen ist. 
In gleicher Weisc ist für die Sicherhcit des Verkehrs 
auf einem Grundstück veranwortlieh, wer diesen Vcr
kehr eröffnet, und es haftet für den ordnungsmäßigen 
Zustand eines Weges, wer diesen dem öffentlichen Ver
kehr übergibt. Zur Verkehrssicherungspflieht auf öffent
lichen Wegen, Plätzen usw. gehören z. B. das Tnstand
halten des Pflasters, das Sichern von Gcfahrcnstellen 
durch Anbringen von Geländern an gefährlichen Stei
len. durch Abdecken von Kellcrlichtschächten usw., das 
Streuen bei Glätte und insbesondere dic Pflicht zur 
ausreichenden Beleuchtung einschließlich dcr besonde
ren Beleuchtun(! oder Kenntlichmachung von Verkehrs
hindernissen (vgl. auch § 28 Verdunklungsverordnung 
mit den dort aufgeführten Beispielsfällen für die Aus
wirkung der Verkehrssicherungspflicht während der Ver
dunklung. Dicse hier genannten Maßnahmen sind weder 
crschöpfend aufgeführt noch unter all en Umständen 
ausreichend. Sie können nur Anhaltspunkte für den Um
fang der V erkchrssicherungspflich t geben.) 

2. P f I ich t zum Ver d u Jl k ein 
Hier grcift nun dic Verdunklungsvcrordnung ein. 

Zweck der Verdunklung ist es, zu verhindern, daß vom 
Feindflicger Lichterscheinungen auf der Erde wahrge
nommen werden. Diese Forderung wäre am einfachsten 
und sichersten erfüllt, wenn überhaupt kein Licht er
zeugt würde. Dadurch würde abcr cinc vollständige Läh
mung des wirtschaftlichen Lebens und des Verkehrs 
während der Dunkclheit eintreten, die zu einer nicht 
tragbaren Schädigung gerade der Kriegsfertigung und 
-verso rgung führen müßte. Die Verdunklungsvcrordnung 
bestimmt deshalb in § 8 allgemein, daß für die zur A uf
rechterhaltung des wirtschaftlichen, öffentlichen und 
privaten Lebens und des Verkehrs dringend notwen
digen Lichtquellen Verdunklungsmußnahmen durchzu
führen sind. Alle übrigen Lichtqucllen sind so außer 
Betricb zu setzen, daß jede Betätigung durch Unbe
rufene und jede versehentliche Betätigung mit Sicher
hcit verhindert werden. 

Hinsichtlich der bei den vorstehend aufgeführten Bei
spicle gi lt folgendes: Gemäß ~ 23 der Achten Durch
führungsverordnung zum Luftschutzgesetz in der bis
herigen Fassung war die Verdunklung von Fluren und 
Treppen in Häusern - soweit nicht besondere Ver
dunklungsmaßnahmen an den Lichtaustrittsöffnungen ge
troffen wurden - so durchzuführen, daß bei Dunkelheit 
und klarer Sicht aus 500 m Höhe in senkrechter und 
schräger Blickrichtung für cin normales Auge weder un
mittelbare noch mittelbare Lichterscheinungen wahrzu
nchmen waren. Die DlIrchführung der Verrlunkll.ln(! hattc 
in diesen Fällen gemäß § 11 der Ach ten Durchführungs
verordnung so zu erfolgen, daß dic Lichtquellen jeweils 
abgeschirmt oder derart angebracht wurden, daß sie auf 
andere Weise, z. B. durch Wandflächen oder Dächer 
gegenüberstehender Häuser, gegen Sicht aus der Luft 
gedeckt waren . Dabei war anzustreben, daß in solchen 
Räumen die Ausleuchtung möglichst glcichmäßi(! er
fol(!te und helle Lichtflecke vermieden wurden (§ 24 der 
VTlI. DVO.) . Es genügte bei Zugrundelegung dieser Vor
schriften für die Beleuchtung der Flurc und Treppen-



häuser eine schwache Helligkeit :wm Zurechtfinden. Auf 
Grund der heute ges tellten, wesentlich schärferen An
forderungen an die Verdunklung von Fluren und Trep
pen, die demnächst auch ihren gesetzlichen Nieder
sch lag in einer Anderung des ~ 23 der Verdunklungs
verordnung finden werden, und der gemäß den 
Ersten Ausführungsbestimmungen zum § 29 der Achten 
Durchführungsverordnung (RMBI. 1940 S. 286) notwen
digen lichtdichten Abblendung der Fenster von Trep
penhäusern kann entsprechend auch ohne Verstoß gegen 
die Verdunklungsvorschriften eine stärkere Innenauf
hellung der Treppenhäuser und Flure erfo lgen. Wie weit 
im einze lnen eine Verpflichtung hierzu besteht, ergibt 
sich aus der Pflicht zur Beleuchtung auf Grund der 
Verträge oder der allgemeinen Vcrkehrssicherungs
pflich t. 

In gleicher \Vcisc sind für die Aufrechterhaltung des 
Verkehrs auf Straßen, Wegen, Plätzen, Bahn- und Hafen
anlagen, \Vasserstraßen und Grundstücken aller Art an 
dringcnd notwendigen Lichtquellen Verdunklungsmaß
nahmen durchzuführen. § 16 der VIII. DVO. zum Luft
schutzgesetz bestimmt, daß zur Aufrechterhaltung des 
Verkehrs an wichtigen Straßenkreuzungen, Verkehrs
punkten und Gefahrenstellen Riehtleuchten vorzusehen 
sind. Sie sind so anzuordnen, daf\ sie den Verlauf der 
Fahrbahn einwandfrei kennzeichnen und für den Ver
kehrsteilnehmer gut sichtbar sind. Entsprechend den 
vom Reich luftfahrtministerium genehmigten "Richt
linien für Konstruktion und Anwendung von Luttschutz
richtleuehtcn" sind für die Ausführung zwei Klassen 
vorgesehen: Klasse I mit ein erKennung (d . h. mit 
einem aus ISO m Entfernung sichtbaren Lichtschlitz von 
15 cm Länge), die für die Durchführung von Verdunk
lungsmaßnahm en an der Verkehrsbeleuchtung im allge
meinen ausreichend ist, und Klasse 11 mit zwei Kennun
gen, die in Ausna hmefällen für wirkliche Gefahrenstei
len (z. B. wichtige Straßenkreuzungen) Verwendung fin 
den kann. Daneben sind beleuc.htete Verkehrszeichen 
und sonstige der Verkehrssicherheit dienende Einrich
tungen unter Beachtung der ~§ 10 (Abs. I) und 11 der 
VIIT. DVO. zum Luftschutzgesetz entweder so abzu
schirmen, daß sie nur in der verkehrstechnisch not
wendigen Blickrichtung sichtbar sind und Spiegelun
gen auf nasser Straßenoberfläche und auf .Wa.sser
flächen möglichst vermieden werden, oder 111 Ihrer 
Leuchtwirkung so weit herabzusetzen, daß ihr Licht
schein bei Dunkelheit und klarer Sicht aus einer Ent
fernung von 500 m nicht mehr wahrnehmbar ist (~ 17 
der VIII. DVO. zum Luftschutzgesetz). Was unter dem 
Begriff der "sonstigen der Verkehrssicherheit dienen
den Einrichtungen" zu verstehen ist, sagt das Gesetz 
nicht ausdrücklich. Hierher wird vor allem die Be
leuchtung von Hindernissen auf 'der Geh- oder Fahr
bahn zu rechnen sein. So zählt z. B. auch der Erlaß 
des Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehls
habers der Luftwaffe vom 11. 5. 1940 (RMBliV. S. 994) 
die Beleuchtung von Außen treppen im Freien unter 
diese sonstigen der Verkehrssicherheit dienenden Ein
richtungen; aueh sie ist demnach - so\~eit. notwen
dig - in Betrieb zu lassen. Als notwendig s1l1d nach 
dem Erlaß des Herrn Reichsministers der Luftfahrt 
und Oberbefehlshabers der Luftwaffe vom 12. 12. 1939 
- 1. In. 13 5 b Nr. 171 175/39 - alle Verkehrszeichen 
und verkehrssichernden Einrichtungen anzusehen, so
weit sie vor der Durchführung der Verdunklungsmaß
nahmen in Betrieb waren. Es ist in diesem Erlaß be
stimmt, daß sie zur Erleichterung des Verkehrs und des 
Zurechtfindens in der Dunkelheit in Betrieb zu lassen. 
gegebenenfalls wieder in Betrieb zu setzen sind. 

3. \V i e ver haI t e n sie h Bel e u c h tun g s -
und Verdunklungspflicht zueinander? 

Die angeführten bei den Beispiele zeigen, daß die Ver
dunklungsverordnung zwar die Möglichkeit der ausrei
chenden Beleuchtung auf Grund besonderer Rechts
pflichten vertraglicher oder außervertraglicher Art nicht 
aufhebt, wohl aber inhaltlich wesentlich ändert. Es 
unterliegt keinem Zweifel, daß die Verdunklungsverord
nung als späteres Gesetz d ~n früher ergangenen gesetz
lichen Vorschriften, z B. der Straßenverkehrs-Ordnung, 
vorgeht. Es komm t hinzu, daß .es. sich ~ier um. eine 
Angelegenheit der Landcsvertcldl gung Im weiteren 
Sinne handelt, die schon aus diesem Grunde den Vor-

rang verdicnt. Dieser Vorrang bedeutet nicht, daß da
mit die gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten zur 
Beleuchtung aufgehoben wcrden. Es tritt vielmehr nur 
eine inhaltliche Anderung dieser Pflichten und auch 
nur insoweit ein, als dies ausdrücklich durch die Ver
dunklungsverordnung bestimmt wird. Es besteht also 
im Rahmen der Verdunklungsvorschriften weiter die 
Pflicht des Hauseigentümers, Flure und Treppen aus
reichend zu beleuchten. Daß hier vieltach noch nicht 
sachgemäß verfahren wird, geht aus dem Erlaß des 
Herrn Reichsministers der Luftfahrt und Oberbefehls· 
habers der Luftwaffe vom 5. 4. 1940 - 1. In. 13/3 II F 
Nr. 11594/40 - hervor, in dem auf das Ansteigen der 
Zahl der Unfälle in Treppenhäusern hingewiesen wird. 
In gleicher Weise hat derjenige, dem die Verkehrs
sicherungspflicht obliegt, im Rahmen der Verdunklungs
verordnung auch weiterhin für die Belcuchtung zu 
sorgen. 

Ob diese Pflicht im Einzelfall erfüllt wurde, mag oft 
schwierig festzustellen sein. Die Gerichte werden bei 
Schadensfällen zu entscheiden haben, ob das Maß der 
vorgenommenen Beleuchtung als ausreichend unter 
AusschöpfuThg des nach der Verdunklungsverordnung 
zulässigen Spielraumes anzusehen ist. Die Frage, was 
hier gefordert werden kann, wird nach dem jeweiligen 
Stande der Technik auf dem Gebiete der Luftschutz
verdunklung und dem wirtschaftlich Tragbaren zu be
antworten sein. Ein Anhaltspunkt wird sich in den 
meisten Fällen schon bei der Feststellung ergeben, ob 
die für die mechanische Verdunklung verwandten Ver
dunklungsmittel (z. B. Verdunklungspapi ere, Verdunk
lungsstoffe) und Verdunklungsvorrichtungen (innere 
Schal- und Rollvorhänge für Einzelfenster, entspre
chende Vorrichtungen für Oberlichter, Lichtbänder. 
Großanlagen usw.) oder die für die lIchttechnische Ver
dunklung benutzten Abblendvorrichtungen für licht
quellen im Innern von Gebjiuden (Verdunklungsblenden. 
-glocken, -trichter, -hüllen usw) oder die für die Ver
kehrsbeleuchtung im Freien angebrachten Geräte (z. B. 
Riehtleuchten) oder schließlich auch die Luftschutz
glühlampen eine Vertriebsgenehmigung der Reichsanstalt 
der Luftwaffe für Luftschutz erhalten haben und den 
in der Genehmigungsurkunde enthaltenen Auflagen und 
Bedingungen entsprechen. 

Die genann ten Verdunklungsmittel und -geräte sind 
Luftschutzgegenstände im Sinne des § 1 der IV. DVO. 
zum Luftschutzgesetz. Ihr Vertrieb ist daher nur zu
lässig, soweit dem Hersteller hierfür seitens der Reichs
ansta lt eine Vertriebsgenehmigung erteilt ist. Auf ab· 
weichend von dem geprüften und genehmigten Muster 
erfo lgende Lieferungen erstreckt sich die Genehmigung 
nicht. Ein solcher Vertrieb ISt mangels der erforder
lichen Genehmigung unzulässig und strafbar. Daneben 
sind u. a. Rückgriffsansprüche des Verdunklungspflich
tigcn gegen den Vertreibenden wegen Vertragsver
letzung möglich, ja, es kann bei Vorspiegelung der tat
sächlich nicht erfolgten Genehmigung Betrug vorliegen . 
Bei Verwendung geeigneter genehmigter Geräte wir·d 
für die Beurteilung des Sachverhalts weiter die Frage 
eine Rolle spielen, ob eine dem Verbraucher auszu
händigende Anwehdungsvorschrift in allen Punkten be
achtet wurde. Sehr wesentlich wird z. B. die Einhal 
tung der vorgeschriebenen Bestückung und .Lichtpunkt
höhe bei LS.-GIÜhlampen und Luftschutznchtleuchten 
sein. 

Sowcit die Verdunklung behelfsmäßig vorgenommen 
wird - genehmigungspfliehtig ist nur der Vertrieb von 
Luftschutzgegenständen, nicht die Anfertigung für den 
eigenen Gebrauch -, wird die ü berprüfung in An
lehnung an die an genehmigte Verdunklungsmittel und 
-vorrichtungen zu stellenden Anforderungen vorzuneh
men sein. Die behelfsmäßige Verdunklung darf weder 
unzulänglich noch gar minderwertig durchgeführt wer
den . Sie unterscheidet sich von endgültigen Maßnah
men nur dadurch, daß sie mit behelfsmäßigen Mitteln 
durchgeführt wird und meist bereits nach kürzerer Zeit 
erneuerungsbedürftig ist. Es wird bei Beurteilung des 
Sachverhalts im übrigen davon auszugehen sein, daß 
derjenige, der auf behelfsmäßige Mittel bei der Durch
führung der Verdunklungsmaßnahmen zu rückgreift, z. B. 
die Glühlampen selbst abblendet - wobei vor allem 
auch auf Feucrbcständigkeit des Matcrials und das Ver
meiden von \Värmestauungen zu achten wäre - oder 
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vorhandene elektrische oder Gasbelcuehtungen zu lZieht
leuchten umbildet, di es auf e igene Verantwortung tut. 
Er wird in erhöhtem Umfang jede erfordl!rliche Sor d -

falt aufzuwenden haben, um eincrsei ts n ich t z u vi :1 
Li e h t a uss trahl en zu la ssen und damit gegen di e Ver
dunklungsvorsehriften zu vers toßen, andererseits aber 
auch ni c ht zu wen i g Li c h t im Jnnern vo n Ge
bäuden, Fahrzcugen oder auf öffentlichen Straßen, 
Wegen, Plätzen usw. zu erz eugen, so daß di e Verkehrs
sicherheit gefährdet wird oder so nstige bestehend e Be
leuehtungspflichten verletzt werden. Der Verantwort
liche wird in so lchen Fällen haftbar sei n, wenn z. B. 
ein Volksgenosse au f der Gehbahn üb er ein im Rahm en 
der V~rdunklungsvorschriften sch lecht oder womög lich 
gar Thleht beleuchtetes Hinderni s stürzt und hierbei 
verun glückt oder wenn er sich auf Treppen und Fluren 
wegen ungenü gender Beleuchtun g nur schrittweise 
tastend for tb ewegen kann und dab ei oder desha lb bei 
Fliegeralarm Schaden erleidet. 

4. Di e P f I i c h t des Ver k e h r s t ei l n e h m e r s 
Die Vorschriften der Verdunklungs yerordnung brin

gen keIn e A ufh ebung, sondern nur eine inhaltliche Än
derung der Pflichten desj~nigen, der vert raglich oder 
auf Grund von Verkehrseroffnung zur Beleuchtung ver
J).~li~htet ist, mit der Verpflichtung zur besonders sorg
faltigen Beaehtun.g seiner Pflichten. Welchen Einfl uß 
haben nun diese Vorschriften der VIII. DVO. zum Luft
schutzgesetz auf di e Pflichten der Verkehrstei lnehmer "? 
Nach § 1 der Straßenverkehrs-Ordnung hat jeder Teil 
nehmer am öffentlichen Straßenverkehr sich so zu ver
halten, daß der Verkehr nicht gefährdet werden kann. 
insbesondere keio anderer geschädigt oder mehr als 
nach den Umständen. unvermeidbar behindert oder be
lästigt wird. Di ese Grundregel für das Verhalten im 
Straßenverkehr ist in der Verordnung im einzelnen in 
vieler Hinsicht, z. B. bezüglich d er Fußgänger, Rad
fahrer, Kraftfahrer und sonstigen Verkehrsteilnehmer. 
näher festgelegt worden. Diese Pflichten werden durch 
~ie Verdunklungsverordnung gleichfalls inhaltlich ge
andert. So hat der Reichsführer H und Chef der Deut
schen Polizei im Reichsministerium des Jnnern ein 
Merkblatt über das richti ge Verhalten im Straßenver
kehr bei Verdunklung herausgegeben. Hierin wir-d z. B. 
vom Fußgänger gefordert, daß er bei V erdunklund nicht 
gedankenlos aus erleuchteten Räumen in die Dunkel
heit hinauslaufe, sondern zunächst stehenbleibe und 
seine Augen an die Dunkelheit gewöhne. E r soll ferner 
Taschenlampen im Freien nur abgeblendet benutzen, 
nur kurz aufleuchten lassen und dabei niemals so hal
ten, daß andere Verkehrstcilnehmer geblendet werden 
können. Er soll sich beim Benutzen der Gehbahn oder 
beim überschreiten der Fahrbahn besonders vorsichtig 
verhalten. D er Kraftfahrer soll vorsichtig und langsam, 
vor allem an Straßenkreuzungen und Straßeneinmün
dungen, fahren usw. Entsprechendes wird für den n icht 
öffen tli chen Verkehr, Z·. B. innerhalb von Gebäuden 
und abgesch lossenen Grundstücken, zu gelten haben. 

Die Grundlage für diese Rückwi rkun g der Verd unk 
lungsverordnung auf die Pflichten des Verkehrstei lneh
mers bildet die im Dritten Reich, ganz besond ers aber 
in diesem Kriege en tstandene deutsche Volksgemein 
schaft. Das deutsche Volk bildet nach dem Wort des 
Führers in der Reichstagsrede am 1. 9. 1939 eine Ge
meinschaft. .. eng verschworen, zu allem entschlossen 
und niemals gewi llt zu kapitulieren , so daß dann unser 
Wille jede r Not Herr werden w ird". Diese wahre 
Volksgemeinschaft fordert, daß alle Volksgenossen eng 
zusammenstehen, jeder die Belange des Ganzen über 
seine eigenen stellt und, soweit notwendig, für die 
Zwecke der Gemeinschaft Opfer bringt. Die Durch
führung -der Ver-dunklungsmaßnahmen liegt im Inter
esse des ganzen deutschen Volkes, wie eingangs dar
gelegt wurde. Hieraus ergibt sich di e Pflicht jedes 
Volksgenossen zu gesteigerter Rücksichtnahme auch im 
Verkehr. Es gilt für ihn, s ich auch während der Durch
führung der Verdunklungsmaßnahmcn en tsprechend der 
Grundregel des ~ 1 der Straßenverkehrs-Ordnung so zu 
verhalten, daß der Verkehr nicht gefährdet werden 
kann und andere nicht geschädigt oder mehr als unver
meidbar behindert oder belästigt werden. Diese Pflich
ten werden nur dann erfü llt, wenn der V erkehrste il 
nehmer ganz besonders so rgfältig und vorsichtig ist. Er 
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muH sich als Teil ei ner V erkehrsgl!meinschaf t fühl en 
und dallaeh seIn Verhaltcn einrichten. Einen Anhalts
punkt fur die, Beurteilung durch di e Ger ichte werdcn 
d.le aus der Erfahr un g gewo nnenen, vo rs tehend a ufge
fuhrte!1'. vom Rcichsfü hr er H und C hef der Deu tschen 
Polizei Im Reichsministerium des 1nnern zusammenge· 
s tellten Regeln fur das Verhalten dcs Vcrkehrstl!i lneh
mers \\'äl~rend der Verdunklung im Straßenverkchr 
geben . Bel Schadensersatzansprüchen wegcn im Ra hmen 
der Verdun~lung nicht ausreichend durchge führter Be
leuchtun g wird demnach a uch stets zu prüfen sei n, ob 
der VerkehrsteIlnehmer seiner aus der Volksgemei n
sc haft f11 .e ß ~nden Verpfltchtun g zu rücksichtsvo llem 
u~d sorgfa~tl gem Vcrhalten nachgekommen ist. 1st dies 
l1Ieht d er I'a ll, so wird sich der Ersatzanspruch des Ge
schadl gten entsprechend dem J\1aß seines mitwirkendl! 11 
Verschuldens mind ern oder unter Umständ en gan z in 
f ortfa ll kommen . 

Das Verschulden 
Im Bereich .der Verschuldcnshaftung kommt einc Scha

densersat7:pfltcht nur in Betracht, soweit neben der Vt:r
letzung emer Rechtspf licht auch ein Verschulden des 
betreffenden Dritten bei Herbeiführung des Verdunk
lungssc hadens vo rli eg t. Nach ~ 276 BGB. hat der Schuld
ner Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Fahrlässig 
handelt, wer . die im Verkehr erforderliche Sorgfa lt 
außer acht laßt. Der G eltungshereich des ~ 276 BGB. 
erstreckt sich auf alle Fä ll e einer von dem Schuldn er 
Innerhalb d~s .Schuldverhä ltnisses zu vertretenden Sorg
f~lt, glelehgulttg, ob dieses Schuld ve rh ä:tnis ein vertrag
Il che.s oder nichtvertragliches ist. Das Verschulden kann 
In .emem bewußten und gewollten Verstoß gegen die 
Pfllc~ten zur Beleuchtung oder hinsichtlich des Verhal · 
tens Im V erkehr bestehen. Diese Fä ll e der vorsätzlic hen 
Zuwiderhandlung werden der rec htlichen Bcurteilund be i 
Berücksic~tigung der vorstehend dargelegten G es i';;hts
punkte kell1e besonderen Schw ierigkc iten bieten. 

Etwas anders liegt es bei dcn fahrlässigen Verstößen. 
wenn a lso der Täter die im Verkehr erforderlichc -
ni~ht ~twa n~r die übliche - Sorgfalt außer acht läßt. 
~Ier bIldet die Frage nach d er aufzuwendenden Sorgfalt 
dl~ Unterlage für die Beurteilung des Verschulden s. 
~el Beantwortung dieser Frage werden dieselben Ge
sIchtspunkte maßgebend sein, die vorstehend bezüglich 
der Pfltchten des Verkehrsteilnehmcrs wiedergegeben 
wu.rden . Neben die ausdrücklich geregelten Sorgfa lts' 
pfltchten zur Beleuchtung, zum richtigen Verhalten im 
Straßenverkehr usw., deren Außerachtlassund a ls Fahr
lä ssigkeit zu werten ist, treten die Forde~mden der 
Volksgemeinschaft an jeden Volksgenossen ve;antwor-
tungsbewußt Rücksicht auf die lr.teressen der Gesamt
he~t unt~r ~urückstellung eigener Belange zu nehmen. 
Wie welt dI ese Forderung geht, wird jeweils nur auf 
Grund der gesamten Tatumstände des Einzelfalles ent
schi eden werden können. Fällt dem zur Beleuchtunl1 auf 
Grund der Verkehrssicherungspflicht oder brsonderer 
Vertragspflicht Verpflichteten neben der ob icktiven Ver
letzung dieser Pflicht ein. Verschu lden Vorsatz oder 
Fahrlässigkeit, zur Last, so ist er für den' Verdunklungs
schaden haftbar. 

. Hie~gcgen wird er lediglich einwenden können , daß 
el.n Mltv.ers~hulden des Beschädigten vor li ege. etwa weil 
dieser di e Ihm. obliegenden erhöhten Sorgfa ltsp flichten 
als Verkehrstetlnehmer während der Verdunklung n icht 
beachtc~ habe. J!1 solchem Falle hängen gemäß ~ 254 
BGB. dIe Verpfltchtung zum Ersatz sowie der Umfang 
des zu leistenden Ersatzes von den Umständen insbe
sondere d~von ab, inwieweit der Schaden vOT\~iegend 
von ~I em emen oder dem anderen Teile verursacht wor-
d.en 1St. Gera~e diese Abwägung wird in vielen Fällen 
\I egen der Fulle der dabei zu beachtenden Gesichts
punkte nicht leicht sein. Die Gerichte werden hier vor 
ei.ne in ta.tsächlicher Hinsicht oft schwierige Aufgabe 
gestellt. Sie werden sich bei Beurteilung des Sachver
halts !,otwendigerweise s tets vor Augen halten müssen. 
daß dIe Verdunklung di e Abwehr einer alle gemeinsam 
b.edroh.~nden Gefahr bezweckt und daß iedem desh:-tlb 
em Hochstmaß von aufzuwendender Sorgfa lt zuzu 
muten ist. 

Die Gefährdungshaftung Dritter 
Wie wirkt si?h die Durchführung der Verdunklung 

auf Ersa tzanspruche aus, die sich nicht auf ein Ver-



schuldcn cines Dritten gründen, sondern ausschließlich 
auf ge~etzlichcn VorschriFtcn beruhcn? Auch hier ist 
zunächst festzustellen, daß dicsc Vorschriften cbenso 
wie diejenigen übcr dic PFlicht zur Belcuchtung oder 
über das Verhalten im V erkehr insoweit inhaltlich ver
ändert wcrdcn, als die Vorschriften der Verdunklungs
verordnung hier eine Regclung trcffcn. Bei d er sich 
dabei e rgcbcnden Erhöhung der Anforderungen entsteht 
glciehzci ti g eine Vcrgrößerung der Ha I tungsgelahr, ohnc 
daß - wie im Falle dcr Verschuldcnshaftung - die 
Haftung ihre Grenze in dem, was nicht mehr als Ver
schu ld en anzurechnen ist, findet. In den Fällcn der Ge· 
fährdungshaftung rcchtfcrtigt sich die vcrsehärltc Haf
tung aus dem Gedankcn, c1'aß dcrjenige, der in seinem 
Interesse durch den Betrieb cines Fahrzeugcs oder durch 
das Haltcn eines Tiercs die übrigen Vo lksgcnossen eincr 
erhöhten Gefahr aussetzt, auch hierfür einstehen muß 
und den Schadcn ersetzen muß, der infolgc dicser Ge
fährdung entsteht. Es soll nachstehend die Einwirkung 
der Verdunklungsvorschriften auf die folgenden Fälle 
der Gefährdungshaftung untcrsucht wcrden: die Haf
tung des Haltcrs eines Luftfahrzeuges, des Tierhalters. 
des Eisenbahnunternehmers und des Kraftfahrzeug
halters. 

1. Für den Lu f t ver k ehr ist dic Haftung für Ver
dunklungsschäden - worauf Däublcr hinweist - von 
keiner großcn praktischen Bedcutung. Zwar haftct der 
Halter eines Luftfahrzeuges auch für höhere Gcwalt 
(§ 10 Luftverkchrsgesetz vom 21. 8. 1936 - RGB\. J 
S. 653). Er hat z. B. für Schäden cinzustehcn, die beim 
Absturz eines F lugzeugcs infolgc eines plötzlich auf
tretendcn Wirbclsturmcs den Fluggästen oder Dritten , 
auf deren Haus der Absturz crfolgt, cntstehen . Eine Be
schränkung der Haftung ist im Gesetz nur für den Fall 
vorgesehen, daß bei Entstehung des Schadcns ein Ver
schulden des Verletzten mitgcwirkt hat (§ 20 Luftver
kehrsgesetz). Die Haftung nach dem Luftverkehrsgesetz 
gegenüber den Fluggästen wird allerdings nach den vom 
RLM. gene hmi gten Bcförderungsbedingungen ausge
schl ossen (vgL Schlcicher-Reymann, ~ 19 Anm. 10 c). 
Haftungsunfälle gegen über Dritten auf Grund eigent
licher Verdunklungsschäden werden kaum entstehen. 
Ihn.en gegenüber kann sich der Halter eines LuftFahr
zeugs nur auf Mitverschulden des geschädigten DritteIl 
beruFen. Es werden aber schwerlich Fä ll e denkbar sein, 
in denen ein solehcs Mitverschulden, das auf die Ver
dunklung zurückgeht, vorliegt. 

2. Eher schon werden Verdunklungsschäden im Rah 
men der HaFtung des Ti er hai te r s von Bedeutung 
sein. Die HaFtung des Tierhalters ist in § 833 BGB. ge
regelt. Es heißt dort, daß, wenn durch ein Tier ein 
Mensch getötet oder verletzt oder eine Sache bcsehlidigt 
wird, derjenige, der das Tier hält, verpflichtet ist, dem 
Verletzten d en daraus entstehenden Schaden zu er
setzen. Es haftet dan ach der Tierhai ter wegen der von 
dem Tier ausgehenden Gefahren unabhängig von einem 
Verschulden. Er haftet nur dann nicht, wenn d as Tier 
nicht aus seiner Natur heraus, sondern unter einem 
unwiderstehlichen Zwang handelt. Der Halter eines 
Hundes h aftet danach insbesondere, wenn dieser Un o 
fälle verursacht, die auf dic Verdunklung zurückzu· 
führcn sind, sich z. B. in der Dunkelheit auf d er Geh
bahn niederlegt, so daß ein Fußgänger stürzt. Soweit es 
sich hierbei um ein Luxustier handelt, erscheint diese 
weitgehende Haftung auch für Verdunklungsschäden 
n.icht als unbillig. Dcr Tierhalter wird in einem solchen 
Falle stets in d er Lage sein, das Tier während der Dun
kelheit so zu verwahren, daß ein Scha.den nicht ent
steht (vgl. Darsow-Fokken-Nicolaus § 18 1. DVO. 
Anm. 5). Soweit der Schaden durch ein Haus tier ver
ursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder 
dem Unterhalt des Tierhalters zu ·dienen bestimmt ist, 
haftet dieser nicht, wenn er entweder bei d er Beauf
sichtigung des Tieres die im Verkehr crforderliche 
SorgFalt beobachtet hat oder der Schaden auch bei An
wendung dieser SorgFalt entstanden sein würde. Zu dcr 
während d er Verdunklung erforderlichen SorgFalt wircl 
zumindest zu rcchnen sein, daß der Tierhalter ei nen 
Hund, d cr z. B. seinem Beruf dient, auF dcr Straße nicht 
Frei umherlaufen läßt, sondern stets an der L eine führt 
(so auch Oberlandesgericht Naumburg, Sircne 1940, 
Nr. 11, S. 245). Die im Verkehr erford crliche Sorgfalt 
jedes Verkchrsteilnehmcrs und die während dcr Ver · 

dunklung gebotene besonderc Rücksichtnahme vcrlangen 
dies. 

3. Der Unternchmer einer Eis e nb ahn haFtet nach 
§ 1 des Reiehshaftpflichtgesetzes vom 7. 6. 1871 (RGß\. 
S. 207) für dic bcim Betrieb entstchenden Per s 0 n c n -
sc h ii den, sofcrn nicht der Unfall durch höhere Ge
walt oder eigcnes Verschulden d es Verletzten verursacht 
ist. Zu den Eisenbahnen im Sinne dlescr Vorschrift ge 
hörcn außer der Reichsbahn alle sonstigen Eisenbahne11 
dcs öffent li chen Vcrkehrs, die Straßenbahncn und Pri 
vatanschlußbahncn. Dcr Unfall muß sich bei m Be · 
tri e b der Eisenbahn ercignet haben , weil nur die 
eigen tliche Bctriebsgcfahr dic strenge Gefährdungshat
tung rechtfertigt. Kommt deshalb ein Fahrgast auf dcr 
verdunkelten Treppe im Bahnhof zu Schaden, so richtet 
sich die Haftung des Eisenbahnunternehmcrs nach dcn 
a llgcmeinen Grundsätzen d er Verschuldenshaftung. Da, 
Reichshaftpflichtgesetz hat nicht den Sinn, den Unter
nehmcr in außergewöhnlichen Fällcn haFten zu lassen . 
in denen diescm das zwe::ckmäßigste Mittel zur Scha
densverhütung - hier eine ausreichende Beleuchtung -
durch gesetzliche Vorschriften untersagt ist (vgl. Dar
sow-Fokkcn-Nicolaus (~ 18 1. DVO. Anm. 5). 

Es ergibt sich hieraus die Frage, ob die allgemeine 
Vcrdunklung nach den Vorschriften der Verdunklungs
verordnung als höhere Gcwalt anzusehen ist. Höhcre 
Gewalt ist eine besondere Art des ZuFalls, dcr in 
höhcrem Grade unabwendbar ist als andere Zufälle. 
Als Merkmal des Begriffs der höheren Gewalt ist ent
sprechend der Rechtsprechung des Reichsgerichts anzu 
sehen: Ein von außen auf d en Betrieb einwirkendes 
(betriebsFremdes) und ungewöhnliches Ereignis, dessen 
Eintritt selbst bei äußerster Sorgfalt nicht verhindel'I 
werdcn kann. Hierher ist die allgemeine, als D auerzu 
stand durchzuFührende Vcrdunklung nicht zu rechncn . 
Zunächst einmal ist dic sieh allnächtlich wicderholende 
Verdunklung kein ungewöhnliches Ereignis. Dies läßt 
sieh auch nieht durch dcn Hinweis rechtfertigen, daß 
sie durch den Kricg veranlaßt sci und dieser WIederum 
cin un gewöhnlich er und vorübe rgehender Zustand sei 
(vgl. vVeigelin, Verkchrsrechtliche Abhandlungen und 
Entsch eid un gen - VAE. 1940 S. 126 - ). Sodann ist die 
Verdunklung, wie das Oberlandesgericht Darmstadt in 
seincm Urtcil vom 3. 2. 1938 (VAE. 1938 S. 142) hin 
sichtlich einer Vcrdunklungsübung ausführt, nicht als 
betriebsfremdes Ereignis anzusehen. Das wäre nur dann 
der Fall, wenn seine Ursachen außcrhalb des Betriebes 
und sciner Einrichtungcn lägcn. Hier handelt es sich 
aber um die Erfüllung einer rechtlichen Vcrpflichtung. 
dcr Verdu11klungspflicht, im Rahmen dcs Bctriebes und 
mit seinen E inri chtungcn. Von höherer Gewalt könnte 
nur dann gesprochcn werden, wenn dem Unternehmer 
die VcrfügungsgewaIt genommen würdc odcr wenn er auf 
die Durchführung kcinen Einfluß hättc. Ein solcher Fall 
wäre gegcben - worauf Darsow-Fokken-Nicolaus ~ 1 H 
1. DVO. Anm. 5 hinweisen -, wenn der Eisenbahn als 
a ußergewöhnlichc Maßnahme b ei einem Luftangriff dns 
Löschen sämtlich cr Lichter aufgegebcn, die Einstellung 
d es Betriebes aber untersagt würde. 

Die Verdunklung ist - wie Däubler ausführt - ein 
Dauerzustand, mit dem die Eisenbahn rechnen muß und 
auf den sie sich in gewissem Umfang einstell en kann 
und auch tatsächli ch einstellt. Mitentscheidend für dicse 
Auffassung spricht der Umstand, d aß dic Annahme des 
Vorli egens höhercr Gewalt b ei Verdunklung häuFig zu 
einem unbilligcn Ergebnis führen würde insofcrn. a ls die 
Verkehrsopfer dann nach dem R eichshaftpflichtgesetz 
keine Ersatzansprüche an die Eisenbahn stellen könn 
ten, während das R eich nach der Pcrsonenschädenvcr
ordnung für V erdunklungsschäden - wie eingan~ aus
geführt wurde - gleichfalls nicht haftet. Es könnte 
ferner bei einer entgegengesetzten Auffassung in man · 
chen Fällen, in denen die BetriebsgeFahr der Eisenbahn 
in gewissem Umfang zur Entstehung des Schadens bei · 
getragen hat, diese Gefährdung der Volksgenossen nicht 
berücksichtigt werden. Trotzdem braucht nicht umge
kehrt - wie Däubler auf Grund eingehender Unter
suchung an vielen Beispielsfällen nachweist - bei rich · 
tiger lebensnaher Auslegung der gesetzlichen Vorschrif
ten und Beachtun\! der allen Volksgenossen gleichmäßig 
obli egend en erhöhtcn Sorgfaltspflichten eine einseitigt: 
Benachteiligung der Eisenbahn hierdurch herbeigeFührt 
zu werden. 
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Eine bcsondere Bedeutung kommt dem eigenen Ver
schulden des Verletzten zu. Dies wird nur dann in kei
nem Fall angenommen werden können, wenn der Ver
letzte an dem Unfall übe r hau p t n ich t h a n -
dei n d be t eil i g t ist, somit auch in keiner Weis~ 
zur Verhütung des Unfalles beitragen k~.nn, z. B. be l 
Zugentgleisungen, Zusammenstoßen von Zugen usw. Da
gegen wird das mitwirkende Verschulden des Verletz
ten von erhebli cher Bedeutung sein, wenn er am Unfal~ 
ir ge n d wie h an dei n d be t e i.1 i g ~ ist, z: B. bCI 
Unfällen, die sich beim Aus- und Emste lgen, beim Ver
kehr auf höhengleichen Kreuzungen von Straßen und 
Eisenbahnen usw. ereignen. Schwierigkeiten können sich 
daraus ergeben, daß bei Beurteilung der ~rage, ob Fahr· 
lässigkeit auf seiten des Verletzten vorhegt, das A!ter 
und die körperliche Beschaffenheit. (Ki.nd , . Gebr~chhch
keit, Nachtblindheit usw.) zu beruckslchtlgen smd. Es 
können hi er - wenn auch nur selten - Fällc eintreten, 
in denen das Verha lten eines Verkehrsteilnehmers aus
nahmsweise nicht als Verschulden angesehen wer·den 
kann. Es wird aber stets zu berücksichtigen sein, daß 
auch diesen Volksgenossen erhöhte Pflichten im Inter
esse der Volksgemeinscha.ft oblie~e~. So wird insbe~on 
dere verlangt werden müssen, daß Jede nicht unbedmgt 
notwendi~e Fahrt vermieden wird . oder durch .and~re 
Maßnahmen z. B. Begleiten durch eme verkehrstuehtlge 
Person Einholen von Auskünften und Bitte um Unter
stützu~g bei anderen Verkehr~tei.lnehmern . u~w., der 
Entstehun g von Schäden, soweit Irgend moghch,. ent
gegengewirkt wird. Ein. U.nter lassen solcher Vorslcl~ts
maßnahmen wird als mitwirkendes Verschulden zu \\ er
ten sein (vgl. Darsow § 18 Bem. 5). 

Nach § 1 des Reichshaftpflichtgesetzes hat der Un
terne hmer zu beweisen, daß der Unfall durch eigenes 
Verschulden des Verletzten verursacht ist. Dies mag 
gerade in manchen Fällen, die ~ic~ während d.er Ver~ 
dunklung ereignet haben, schwleng sem. Es Ist abel 
zu beachten daß hier nicht der Beweis absoluter Ge
wißheit gefdrdcrt wird. Es genügt, wenn die .. E isenbahn 
soviel zu r Beurteilung des Sachverhalts beitragt und be
weist daß das Gericht in der Lage ist, nach seiner 
Uber~eugung das Verschulden des Verletzten a ls fest
ges tellt anzusehen. Ein Beispiel hierfür bietet die oben 
zi ti erte Entscheidung des Oberlandesgenchts Darmstadt. 
Der Verletzte war in ' diesem Fall beim Einsteigen auf 
dem Trittbrett ausgerutscht. Die Ei nsteigestelle . wal' 
dunkel und in einc Wolke des au!\ der Dampfheizung 
ausströmenden Dampfes gehüllt. Obgleich der Verletzte 
nachwies, daß er ohn e Hast eingestiegen war, zo~ das 
Gericht aus den Umstän den des Fall es und der Le
benserfahrung" d~~ Schluß, daß er eben doch. nic~t 
achtsam genug gewesen wäre, und stellte damit sem 
mitwirkendes Verschulden an dem Unfall fest. Es kam 
zu dem Ergebnis, daß in di esem Fal!. bei Abwä~en. des 
Verschuldens des V erletzten gegenuber der BetrI ebs
gefahr festgestellt werden müsse, daß in Anb~tracht 
des erheblichen Verschuldens des Verletzten die Be
triebs\!cfahr für den Unfall nicht ins Ge,:vicht falle . D er 
Schadensersatzanspruch wurde deshalb 10 voll em Um
fang abgewiesen. 

Durch Gesetz über die Haftpflicht der Eisen- und 
Straßenbahnen für Sachschäden vom 29. 4. 1940 (RG. 
BI. I S. 691) is t di e Haftun~ der. E!senba~n für S a.c h 
sc h ä d e n in ähnlicher Welse wie Im Relchshaftpfhcht
<1ese tz für Per s 0 n e n s c h ä den nunmehr einheitlich 
;eichsgcse tzlich ge regelt. I~ § 2 dies.es Gesetzes ist 
gleichfa lls besti mmt, daß die Ersat.~pfhcht aus~eschlos
sen ist wenn der Schaden durch hohere Gewalt verur
~acht ist. Hat b ei Entstehung des Schadens ein Ver
schulden des Geschädigten mitgewirkt, so gilt § .. 254 
BGB. Ober das Abwägen des Verschuldens gegenu~er 
der Betriebsgefahr der Bahn und di e sich .. daran knup
fenden Folgen für Schadense~sa tzanspruch e .~verd en 
vorstehende, bei der Beurteilung der Haftung fur Ver
dunklungsschäden wieder.gegebene Gesichtspunkte her
anzuzi ehen scin. 

E ine abweich ende Vorschrift üb er di e H aftun I! der 
Eisenbahn oder Straßenbahn für Sachschäden gi lt, . so
wei t die Bahn innerhalb des Verkehrsraumes emcr 
öffentlichen Straße li egt. E in solcher Bahnbetrieb ä~n elt 
mehr dem Kraftwagenbetrieb, so daß hi er die gleichen 
Grundsätze wie bei der Haftung für Schäden. dic heim 
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Betrieb von Kraftfahrzeugen entstehen, für anwend bar 
erklärt worden sind. 

4. Der Halter eines Kr a f t fa h I' Z e u g e s haftet für 
den bei dem Betrieb des Kraftfahrzeugs vcrursaeh teD 
Personen- und Sachschaden gemäß § 7 des Gesetzes 
über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. 5. 19~9 
(RGBI. I S. 437). Es kommen a lso auch hier nur Scha
den in Betracht, die bei m Be tri e beines Kraftfahr· 
zeuges cntstanden sind. Nicht untcr die Gefährdungs
haftung gehört dcshalb z. B. der Fall, daß ein anderer 
Verkehrsteilnehmer gegen ein während der Verdunk
lung auf der Straße parkendes, nicht belcuchtetes Kral.t
fahrzeug stößt und hierb~ zu Schaden kommt. Die 
Haftung des Kraftfahrzeughalters richtet sich hier nach 
den Grundsätzen des bürgerlichen Rechts übcr Ver
schuldenshaftung. Die Ersatzpflicht des Kra ftfahrzeug
halters aus § 7 des Kraftfahrzeuggesetzes ist ferner aus
gesch lossen, wenn der Unfall durch ein unabwendbar~s 
Ereignis verursacht ist, das weder auf ein em Fch ler Jß 
der Beschaffenheit des Fahrzeugs noch auf einem Ver
sa~en seiner Vorrichtungen beruht. Das Gesetz vers teht 
unter " unabwendbarem Ereignis", wie aus § 7 Abs. 2 
Satz 2 des Kraftfahrzeuggesetzes hervorgeht, ein solches 
Ereign is, das auch bei Anwend un g äußerster nach d~n 
Umständen möglicher Sorgfa lt unabwendbar ist. Die 
all gemeine Verdunklung ist nicht se lbst schon ein un° 
abwendbares Ereignis, ebenso wenig, wie sic als höhere 
Gewalt anzusprechen ist. Es muß vielm ehr in jedem 
Einzelfall geprüft werden, ob für den Kraftfahrze~g
halter ein unabwendbares Ereignis vorlag. Dies Wird 
nur dann der Fall sein, wenn ein Ereignis, das durch 
die Verdunklung verursacht wird, auch bei der durch 
die Verdunklung gebotenen außerordentlichen Sorgfalt 
und Vorsicht nicht verhindert werden konnte (vgl. 
Darsow-Fokken-Nicolaus § 18 I DVO Anm. 5) . Nur in 
einem solchen Fa ll e entfällt die Gefährdungshaftung. 
Bei Beurteilung der Sachl age wird im übrigen zu be
achten sein , daß auch dem Kraftfahrer als Verkehrs
teilnehmer die erhöhte Sorgfaltspflicht. wie oben au~
geführt, obliegt. 

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Haftun~ für Ver
dunklungsschäden richtet sich nach den glcichen Vo~
schriften, die Anwend ung finden wü rd en, wenn die 
Verdunklung auf die Entstehung des Schadens kei~en 
Einfluß gehabt hätte. Diese Vorschriften erfahren eme 
inhaltliche Abänderung unmittelbar auf Grund der 
Vorschriften der Verdunklungsvcrordnung, mittelbar 
durch die seitens der Volksgemeinschaft wäh rend der 
Verdunklung geforderten wesentlich gesteigerten Sorgß 
faltspflichten. Nur die Beachtung des Umstandes, da . 
a1\e Volksgenossen die selbstverständliche Pflicht ha
ben, sich dem sit tlichen Gesetz dieser Gemeinschaft 
unterzuordnen und sich dementsprechend verantw?r' 
tungsbewußt zu verhalten, kann die Gewähr für eme 
lebensnahe, gerechte Rechtsprec hun g in Verdunklung!!
~chacl cnsfäll en bieten . 

Personalien ] 
Der Kommandeur der kri egswi sensehaftlichen Abtedi

IunI! der Luftwaffe, Generalmajor H ä h ne I t, wur e 
zum Genera1\eutnant befördert. 

Oberst Te s c h n er, Abteilun~sl:hef im Reichsluft
fahrtmini stcrium, erhielt sei nc Beförderung zum Gene
ralmajor. 

General der Infanterie a. D. Ritter von H a a c k 
ist am 17. November kurz vor Vollendung des 71. Le
hensj ahres verstorben ; als Chef des Generalstabes der 
Gruppe Stein hatte er maßgeblichen Antcil an der er: 
folgreichen Durchbruchsschlacht von Flitsch und Tol 
mein im Oktober 19171

). 

'l V~1. .. Gasschul z und Lu ft ;chul z" 9 (1939). 147 und 179 . 



Die Anordnung über die Abrechnung des Stromverbrauchs 
in Luftschutzräumen 
Oberregierungsrat Dr. Dr. B r e i t f eId I Referent beim Reichskommissar für die Preisbildung 

Die Fliegeralarme im Winter machen eine Beheizung 
Jer Luftschutzräume wünschenswert. Die Beheizung 
soll, soweit das möglich und zweckmäßig ist, durch 
dektrische Heizgeräte erfolgen. Voraussetzung hierfür 
ist jedoch neben der Beschaffung ciner angemessenen 
Zahl preiswerter Geräte eine Regelung der Strom preis 
frage. Diese Regelung ist nunmehr durch die Anord
nung des Reichskommissars für die Preisbildung über 
die Abrechnung des Stromverbrauchs in Luftschutzräu
men vom 7. 12. 1940 getroffen, die in Nr. 294 des 
Deutschen Reichsanzeigers und Preußischen Sta,atsanzei 
gers vom 14. Dezember 1940 veröffentlicht ist. 

I. 
Die Regelung des Reichskommissars für dic Preisbil 

dung mußte mit vicr Grundtatsachen rechnen: 
1. Der Anschlußwert der elektrischen Heizgeräte ist 

wesentlich höher als der Anschlußwert elektrischer Be
leuchtungskörper. Eine elektrische Lampe z. B. wird 
selten mehr als 60 bis 75 Watt Anschlußwcrt haben, 
während der Anschlußwert der elektrischcn Heizgeräte 
in der Regel 750 bis 2000 Watt beträgt. Mit anderen 
Worten, der Anschlußwert und damit .per Stromver
brauch eines Heizgerätes sind im Durchschnitt 10- bis 
25mal so groß wie der Anschh.)ßwcrt und der Strom
verbrauch einer starken Lampe. Soll unter diesen Um
ständen die elektrische Beheizung von Luftschutzräu
men einen größeren Umfang annehmen, so muß der 
Strompreis en tsprechend niedrig sein. 

Die all gern ein e n Ta r i feder Versorgungsunter
nehmen einschlicßlich der nach Maßgabe der Tarif
ordnung für elektrische Energie umgestellten Tarife 
sichern einen solchen Strompreis nicht durchweg. Das 
ist kein Wunder. Die elektrische Heizung ist bislang 
in Deutschland von untergeordnetcr Bedeutung. In
folgedessen hat auch nur ein Bruchteil der Versorgungs
unternehmen allgemeine Tarife eingeführt, deren Zweck 
es ist, durch besonders niedrige Preisstellung die Ent
nahme von Heizstrom zu fördern. Es sind das die Un
ternehmen, die Tarife mit dem Grundpreis der Tarife I 
(im Sinne der Tarifordnung für elektrische Energie) 
oder mit gesenktem Arbeitspreis und Mindestabnahme
verpflichtung oder besondere Gewerbcwärmestrom
tarife oder Wärmestromkleinstabnehmertarife mit Ar
heitspreisen von 8 bis 10 Rpf.lkWh oder Nachtstrom
tarife für den Gesamtverbrauch während der Nacht
stunden anbieten. Die meisten Unternehmen haben sich 
mit den durch die Tarifordnung zwingend vorgeschrie
benen Tarifen begnügt, nach denen sich ein tragbarer 
Preis für den Heizstromverbrauch allenfalls dann er
gibt, wenn der Luftschutzraum lediglich von den Ange
börigen eines Haushalts benutzt wird, demzufolge der 
Verbrauch im Luftschutzraum als Haushaltsbedarf an
gesehen und nach einem Haushaltstarif lohne einen 
besonderen Grundpreis für die (durchweg im Keller 
belegenen) Verbrauchseinrichtungen zu einem Arbeits
preis von 8 Rpf /k Wh abgerechnet werden kann. Für 
Luftschutzräume, die Gemeinschaftseinrichtungen sind 
und als öffentliche Luftschutzräume bzw. im Selbst
schutz von Angehörigen mehrerer Haushaltungen be
nutzt werden, d. h. für Luftschutzräume, deren Ver
brauch nach dem Gewerbctarif abgerechnet werden 
muß, entfällt diese Abrechnungsmöglichkeit. Für diese 
Luftschutzräume konnte ein tragbarer Strompreis allge
mein nur durch eine preisbildende Anordnung des 
Reichskommissars für die Preisbildung sichergestellt 
wcrden. 

2. Die Beheizung der Luftschutzräume ist eine Maß
nahme zur Be k ä m p fun gei n e s ö f f e n tl ich e n 
Not s t an des. Es ist selbstverständlich, daß an einer 
solchen Maßnahme niemand verdienen darf, wie das 
auch der Führer in seiner bekannten Rede vom 10. De
zember 1940 in schärfster Form zum Ausdruck gebracht 
hat. Der Strompreis muß in einem solchen Falle so 
niedrig wie irgend möglich festgesetzt werden. Das ist 

auch deswegen gercchtfertigt, weil der Heizstromver 
brauch in den LUltschutzräumen ein zusätzlicher Strom 
verbrauch in cinem Belastung tal ist, d. h. ein Strom 
yerbrauch, der nicht mit dem für dic Höhe der 
Sclbstkostcn der Versorgungsunternehmen ausschlag 
gebendcn anteiligen Kapitaldienst belastet zu werdcll 
braucht. 

3. In einer Zeit, in der Installationsmaterial und Ar 
beitskräfte fehlen, muß die elektrischc Beheizung der 
Luftschutzräume so eingerichtet werden, daß die lnstal 
lationen auf das denkbar geringste Maß beschränkt wcr 
dcn . Praktisch heißt das, daß die Verbrauchseinrich 
tungen im Luftschuzraume in zahlreichen Fällen an an 
dere Anlagen angeschlossen werden müssen und der 
Verbrauch im LUltschutzraum zugleich mit dem Ver 
brauch anderer Anlagen gemessen wird, der auf deli 
L u f t s c hut z rau m e n t fall end e T eil des ge 
l1leinsam gemessenen Gesamtverbrauchs aber ge 
s c h ätz t werden muß. 

4. Aus dem Fehlen einer gesonderten Messung und 
der in vielen Fällen unvermeidlichen Schätzung des 
Stromverbrauchs im Luftschutzraum ergeben sich gan7 
ungewöhnliche Schwierigkeiten bei der Ab r e c h 
nun g Diese Schwierigkeiten müssen im Interessc der 
Sache beschränkt und zugleich Streitigkeiten zwischen 
Versorgungsunternehmen und Abnehmern so weitgehend 
ausgeschaltet werden, wie das nach Lage der Sach e 
irgendwie möglich ist. 

II. 
Den vorstehend entwickelten Gedankengängen trägt 

die Anordnung des Reichskommissars für die Preisbil 
dung in folgender Weise Rechnung : 

Zu 1 und 2. 
Da dIe allgemeinen Tarife der meisten Versorgungs 

unternehmen Preise für Heizstrom nicht vorsehen, die 
dazu beitragen könnten, die elektrische Beheizung der 
Luftschutzräume künftig zur Regel zu machen, hat 
der Reichskommissar für die Preisbildung diese Preise 
zum Gegenstand einer b es 0 n der e n p re i s b i I 
den den An 0 r d nun g gemacht. Den Grundsatz , 
daß an der Lieferunl! von Heizstrom für Luftschutz 
räume nichts verdient werden darf, hat der Reichskom 
missar für die Preisbildung in der Weise verwirklicht, 
daß er die Er heb u n gei n es be s 0 n der e n 
G run d p r eis e s für die elektrischen Heizanlagen in 
Luftschutzräumcn u nt e r sag t (~ 4 Abs. 1 Satz 1 der 
Anordnung) und einen Ar bei t s p r eis von 6 Rpf.! 
kWh für den Heizstromverbrauch in Luftschutzräumcn 
vorgeschrieben hat (§ 3 Abs. 1 der Anordnung) 
Der Heizanlage und dem Heizstromverbrauch sind 
gleichgestellt die Beleuchtungseinrichtungen und der 
Lichtstromverbrauch in Luftschutzräumen, sofcrn die 
Beleuchtungseinrichtungen mit der Heizanlage an die 
gleiche Anlage angeschlossen sind und ihr Verbrauch 
zugleich mit dem Hcizstromverbrauch gemessen wird 
(~ 4 Abs. I Satz 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Satz I 
der Anordnung). 

Ein Durchschnittspreis von 6 Rpf./kWh ist ein Prei~ . 
der der Massc der Versorgungunternehmen keinerl ei 
Gewinnmöglichkeiten beläßt. Es muß sogar damit ge 
rechnet werden, daß eine Anzahl von Unternehmen mit 
diesem Preise seine Selbstkosten nicht decken kann . 
In Anbetracht der Dringlichkeit einer besonders nied
rigen Preisstellung für dcn Strom zur Beheizung der 
Luftschutzräume und des besonderen Charakters der ge 
samten Lieferung müssen jedoch diese gelegentlichen 
Verluste in Kauf genommen werden. 

Sollte eingewandt werden, daß der Preis von 6 RptJ 
kWh nicht besonders niedrig erscheine, da der soge
nannte Nachtstrom nach der Tarifordnung für elek
trische Energie schon zu einem Arbeitspreis von 
4 Rpf./k Wh abgegcben werde, so ist darauf hll1zuweisen . 
daß die Selbstkosten für den zur Beheizung der Luft-
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schutzräume gelieferten Strom wesentlich höh er sein 
müssen· als die Se lbstkosten für den zum 1 achtst rom
ta rif gelieferten Strom. Nachtstrom wird in der Regel 
nur von 21 oder 22 Uhr bi s 6 Uhr abgegeben. Im 
Westen und in den \ Vintermonatcn aber sin d Fliegcr
a larme sc hon vor 21 oder 22 Uhr zu erwarten. Außer
dem muß · damit gerechnet werden, daß in Kiilteperio
den di e ll eizein ri chtun gen in Luftschutzräumen schon 
Stund en vor dem erwarteten A la rm in Bet ri eb gesetzt 
werden . In di esem Fa ll e kann der Verbrauch im Luft
sehutzra um soga r die Spitzen last der Verso rgungsunter
nehmen erhöhen. Entscheidend ist jedoch, daß der 
Nachtstrom Strom für peiehergeriite ist, d. h. ein 
Strom, der di e ganze Nacht h ind urch gleichmäßi g ab
gegeben wird, bei dem der Bedarf genau vorausberec h
net und der Betrieb auf den Bedarf eingeste llt werden 
kann. Der Bedarf an Heiz<trom für Luftschutzräume 
tritt un vorhersehbar und stoßweise auf. Um ihn befrie
digen zu können, müssen die Kessel die ganze Nacht 
beheizt werden, obwohl ein Bedarf naeh Energie in 
vielen Nächten überhaupt nic ht, in anderen Nächten 
nur für kurze Zeit auftri tt. 

Die a ll gemeine Regel, daß di e Erhebung eines be
so nderen Grundpreises ausgeschlossen ist und d er A r
beitspreis 6 Rpf./kWh betriig t, ha t folgende Aus 
nahmen: 

a) In § 1 Abs. 1 in V erbindung mit § 1 Abs. -! der 
Anordnung ist vorgesehen, daß der nicht gesondert ge
messene Stromverbrauch in Luftschutzriiumen, die rege l
mäßig nur von den A ngehörige n ein es H ausha lts, 
ein es lan dwirt cha ftliehen ode r Gewerbebetriebes be 
nutzt we rd en, dem Verbrauch in d iesem Ha usha lt oder 
Be tr ieb zugesc hl agen und zu dem für di esen Verbrauch 
ei ngeräumten Tarif abgerechnet wird. Zuzugeben ist, 
daß sich durch diesc Ausnahme di e Bewohner vort Ein
familienhäusern und die Besitzer von Betrieben mit be
sond eren Luftschutzräumen für ihre Gefolgschaft be
nachteiligt fühlen können . Auf der anderen Seite is t zu 
bedenk en: 

aa) Der H eizs tromverbrauch in Luftschutzrä um en yon 
Betrieben, die cige ne Luftschutzräume flir ihre Gefolg
schaft haben, is t im Rahm en dcs Gcsamtverbrauehs 
meist von so untergeord nete r Bedeutun g, da ß er durch 
Schätzung a uch nicht mit einiger · ieherheit ermittelt 
werden kann·. 

bb) D er Stromverbrauch in Haushaltun ge n wechselt 
s tändig, z. B. durch Inbetriebnahme oder Außerbetrieb
se tzun g elektri scher Geräte, durch W echsel in der Per
sonenzahl des Haushalts (der im Kr iege besonders häu
fi g ist) . Die meisten Ha ushaltungsvo rs tände sind über 
die Verteilung ihres Stromverbrauchs völlig ununter
richtet. Infolgedessen läßt sich der Stromverbrauch im 
Luftschutz raum, zumal innerha lb des Haushalts jegliche 
Kontroll e fehlt, mit einiger ieherheit durch Schätzung 
nur ermitteln bei pein lichstem und für a ll e T eilc lästig
s tem Ein drin gen in die Lebensgewohnheiten des ein
zelnen H a usha lts und sei ne ständi gen Veränderungen. 

ce) Ein höherer Preis für den Stromverbrauch in Luft
sehutzräumen , di e nur yon den ngehör igen eines 
Haushal ts benutz t werden, läßt sich auch deshalb ver
treten, weil d iese Räum e in ga nz and erem Maße a ls 
öffentliche Luftschutzräume oder von mehreren Haus
ha ltungen benutzte Luftschutzräume so ei ngerichtet wer
den könn en, daß der vVärmebedarf wesentlich geringer ist. 

dd) Ein besond erer Grundpreis für die Heizanlagen 
in Luftschutzräum en kommt nur in Betracht für Luft
schutzräume, di e mit e inem einzelnen Gewerbebetrieb 
ve rbunden sind . Die Erhebung eines besond eren Grund
prei ses für Heizanlagen in Luftschutzräumen, die rege l
mäßig nur von den Angehörigen eines e inzelnen Haus
ha i ts oder landw ir tschaftlichen Betri ebs benutzt wer
den, en tfällt schon deswegen, weil nach den a llgemei nen 
Tarifen die Erhebung eines besonderen G rundpreises 
für di e Kell erräume ausgeschlossen ist. 

ce) Die Nachteile für den einzeln en H aushalt oder 
Betri eb sind dadurch begrenzt, daß jeder Hausha lt oder 
Betri eb mit Rück sicht auf den Verbrauch im Luft
schutzraum für di e Dauer der Heizperiode zum Tarif I 
im inne der Tarifordnung mit einem Arbeitspreis von 
8 Rpf./kWh übergehen oder bei gesond-erter Messung 
des Heizstromverbrauchs im Luftschutzraum Einräu
mung des Norma lpreises yon fi Rp f./ kvVh fordern kann . 
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Hält man sich die Momente, die eine einwandfrei e 
Schätzung des nicht gesond ert gcmes<enen tromver· 
brauchs in Luftschutzräumen aussc hli eßen, und die Be
grenz ung der möglich en Verteuerung vor Augen, dann 
wird man die Abrechnung des nicht gesonde rt ge mcsse· 
nen Vcrbraueh in Luft<;chutzriiumen, die nur von den 
Angehörigen eines H aushalts oder Betriebs benut zt we r· 
de n, nach den für den sonstigen Verbrauch des Haus· 
halts oder Betriebs zur Anwendun g kommen den a ll ge· 
mein en Tarifen a ls unverm eid li ch und vertretbar cmp· 
Finden. 

b) ach § 3 Abs. 2 Satz 2 der Anordnun.g ist der 
Li c h t s t rom ver b r a u c h in Luftsc hutzräumen, dI e 
als öffentliche Luftschutzräume oder weni gs tcns von 
den Angehörigen mehrerer H aushalte ode r Betriebe be· 
nutzt werden, zu dem für dies en tromverbrauch oder 
für den Stromverbrauch der Anlage, an d ie die Licht-. 
anla ge angeschlossen ist, in Betracht kommenden Tarif 
abzu rech nen, es sei denn, daß der Llchtstromverbrauth 
zugleic h mit dem H eizstromverbrauc h im Luftschutz
raum ge messen wird. Der Lichtstro mverbrauch im Luft· 
schutzra um für sich a ll ein ist, anders a ls der H eiz· 
st romverbrau ch, so gerin g, daß di e Einräumung eines 
besonderen T ar ifs oder (bei gemeinsamer Messung des 
Verbra uch s mit dem Verbrauch and erer A nl age n) die 
Anordn un g besonderer Schätzungsver fahren entbehrlich 
erschi en. 

c) Taeh § 4 Abs. 2 der Ano rdnun g kann Für die 
Me ß ein r ich tun g, durch die im Fa lle gesonderter 
Messung der Stromverbrauch im Luftschutzra um fest
ges tellt wird, ei n Grundpreis erh oben werd en. Der 
Grund für d ie e Sond errege lun g ist dari n zu suchen, daß 
bei ei nem A rbeitspreis von 6 Rp f./kWh nicht noch die 
Vorhaltung ei ner besonderen Meßeinriehtung von dem 
Verso rgun gsuntern ehmen verlangt werden kann. Im 
übrigen beschränkt sich der Grundpreis für die beson
dere Meßeinrichtung auf di e Beträge (in der Re,:!el 0.50 
bi s 0,75 RM. mona tlich), di e in den all ge meinen Tarifen 
der ei nz elnen V ersorgun gsunternehm en für zusä tzliche 
Meßeinrichtungen vorgesehen sind . 

d) Nach § 6 Abs. 3 der Anordnung kann in einem 
Luftschutzraum, der von mehreren Haushaltunge n be· 
nutzt und dessen Stromverbrauch n icht gesondert ge· 
messen wird, der Verbra uch für die laufende Heiz
peri ode (I. 10. bis 30. 4) nach Maßgabe des Tarifs I 
im Sinne der Tarifordnung für elektrische Energie ab
ge rechn et werden, wcnn die untere Preisbehörde fest 
stellt, daß die Na c h w eis u n g 0 der Sc h ä tz u n g 
de s Ver b r a u c h s zu einer schweren Ben ach -
teili g ung de s V e r so rgung s unt e rnehm e ns 
oder zu einer unbilligen Bel ast u n g der Ab ne h 
m e r führt. Der Grund, aus dcm die Schätzung des 
Verbrauchs zu untragbaren Ergebnissen führt, kann 
e in ga nz verschiedener sei n : unrichtige oder un genaue 
A ufzei chnun gen des Luftschutzwarts über den Ver
brauch, ichteinhaltung e iner V ereinbarun g über die 
Einschaltung eincr Anlage, an die die Anlage des Luft
schutzra um s angeschlossen ist, wesentliche Änderung 
des Verbrauchs ei nes Haushalts, mit dessen Verbrauch 
der Verbrauch im LuFtschutzraum geme insam ge messen 
wird. 

Ein Anreiz zu unrichti gen Angaben über den Ver· 
brauch im Luftschutzraum kann sich daraus ergeben. 
daß der Durchschnittspreis für die im Luftschutzraum 
verbra uchte, nach Maßgabe der Anordnung vo m 7. 12. 
1940 abgerechnete Kilowa tts tunde in der Regel wesent-
heh geringe r sein wird als der Durchschnittspreis der 
nach dem regulären Tarif für die Anlage abgerechneten 
Kilowattstunde, deren Verbrauch ge meinsa m mit dem 
Verbrauch im Luftschutzraum ge messen wird . 

\Vcn n a uch bei offensichtlichem Mißbrauch keine 
j\\ögliehkeit einer anderweiten Abrechnung des StroT:n· 
\·c rbrauehs vorgesehen würde, könnten weniger gewIS
senhafte Vo lksgenossen auf den Gedanken kommen . 
daß sich der Vcrsueh der Herabdrüekung ihrer trom· 
reehnunj1en durch Überwälzung ei ncs Teils des son· 
s tigen Verbrauchs auf den Verbrauch im Luftschutz
raum empfiehlt, weil sie schlimmstenfalls nur das Risik~ 
laufen, daß durch die untere Preisbehörde der Antel 
des StromverbI'3uehs im Luftschutzraum am Gesamtver
brauch festgesctzt wird. Es ist selbstverständlich. daß 



ei ner solch en Einstellung, auch, wenn sie nur in ganz 
wenigen Fällen zu erwar ten ist, nicht Vorschub ge leistet 
werden kann. 

Zu 3 und ol. 
Oi e besonderen Schwierigkeiten der .\ brechnung be

rücksil,;ht ig t der Reichskommissar für die Preisbildung 
in der Wcise, daß er das Verfahren für die A brechnun g 
des Verbrauchs in Luftschutzräu men, di e von mehreren 
Haushaltungen benutzt werden, auf eine Ab r e c h -
nung o hn e geso nd er te Messung abstellt; fer 
ner dadurch, daß er für di e Schätzung des V erbrauchs 
bestimmte Rege ln sowie ein bestimmtes Verfahren vor
schreibt und auf di ese Weise Streitigke iten nac h !,vl ög
Iiehkeit ausschli eßt oder einer raschcn Entscheid un g 
zuführt. 

Im einzeln cn gil t folge ndes: 
a) A ls V erbrauch im Luftschutzraum, der nicht nur 

von den Angehöri gen eines H aushalts benutzt und 
desse n Verbrauch nicht geso nd ert gemessen wird, gi lt 
nac h ~ 6 Abs. 1 der Anordnung der Ver b rau eh, 
d e r den Vorjahr esver br a uch der Anlage 
übe r s t e i g t, an die die Anlage im Luftschutzraum 
angeschl ossen wird . Da jedoch dieses Ver fahr en zwangs
läufig zu unrichti gen Ergebnissen führt, wenn sich der 
Verbrauch der Anlage, an di e die Anlage im Luftschutz
raum angesch lossen ist, im V erg le ich zum Vorjahre 
wesentlich geä nd ert hat, so ll es nur zur Anwendung 
kommen, wenn sich der Verbrauch des Luftschutzraums 
nicht auf andere \ /v'eise genauer erfa ssen läßt. 

b) Die ge n a ue E r f ass u n g de s Ver b rau c h s 

im LlIftschutzraum kann in nachstehender Weise durch
geführt werden: 

aa) Der Lu ftschutzwart übernimmt dem Versorgungs
unternehmen gegenüber schriftlich die Verantwor tung 
dafür, daß die elektr ische Heizung im Luftschutzraum 
nur durch ihn oder eine von ihm beauftragte Person 
in Betrieb gesetzt und daß über die Dauer der In
betriebsetzung und den Anschl ußwert der jeweils in 
Betrieb gesetz ten Verbrauchseinrichtungen zuverlässige 
A ufzeiehnlln gen gemacht werden (§ 5 Abs. 1 der An
ordnun g) . 

bb) Der anderweitige Verbrauch der Anlage, deren 
Verbrauch gemeinsam mit dem Verbrauch im Luft
sehutzrallm gemessen wird, wird genau festgeste llt oder 
durch eine Vereinbarung des Versorgungsllnternehmens 
mit dem Verfügungsberechtigten über die Dauer der 
Einschaltung festgelegt (~ 5 Abs. 2 der Anordnung). 

Ob eine dieser Abrec hnun gsmöglichkeiten angewandt 
werden kann, richtet sich völlig nach der Lage des Ein
ze lfa lles. SoFern nicht etwa der Ortspolizeiverwalter den 
Luftschutzwarten unter bestimmten Umständen die 
Übe rn ahme der V erantwor tun g für die Nachweisung 
des Stromverbrauchs im Luftschutzraum zur PFlicht 
machen sollte, ha t jeder Luftschutzwart freie W ahl, ob 
er di ese V eran twortun g übernehmen wi ll oder nicht. 
Entschließt er sich zur Übe rnahm e der Verantwortung, 
dann wird er das elektri sche H eizgerä t in Verwahrung 
nehmen oder dafür sorgen müssen, daß nur Cl' oder 
eine von ihm beauftrag te Person den Luftschutzraum 
zugänglich machen kann . Außerdem wird er sich zweck
mäßig ein e Liste na ch fo lgendem Muster anlegen: 

Betl'. Luftschutzraum im Hause .... 

Di e Anlage wurde in Betrieb genommen 

mit einem 
Monat, von U h r insgesamt Anschluß-

Tag bis U hr Stun.den wert von 
I kW 

}an. 12. ! 23.45- 3.05 1 3 Stunden 1.575 
20 Min. 

Die Zahl der ve rbrauc hten Kilowattstunden 'crrechne t 
sich aus der Multiplikation der Zeit der Einschaltung 
(Spa lte 3) mit dem Anschlußwert (Spalte 4) . Dabei 
entspricht der Verbrauch in Kilowattstunden in jeder 
vo ll en Stunde dem Anschlußwert in Kilowatt. Der V er
brauch in Bruchteilen von Stunden ist durch Multipli
kation des Anschlußwertes mit der Zahl der die voll en 
Stunden überschreitenden Minuten und Division des 
Ergebnisses durch 60 zu ermitteln.. 

Wird ei nc derartige Liste sorgfälti g geführt, in Spalte 6 
täglich aufaddiert und für den Ableser des Versor
gun gsuntel'l1ehmens bereitgehalten, dann ist sie wohl di e 
idealste Möglic hkeit des N achweises über die Höhe des 
nicht gemessc nen Verbrauchs im Luftschutzraum. 

Die Möglichkeit der genauen Feststellun g des V er
brauchs der Anlage, deren Verbrauch zugleich mit dem 
Verbrauch im Luftschutzraum gemessen wird, besteht 
z. B. dann, wenl1 di e Anlagen im Luftschutzraum an 
eine Treppenhausbeleuch tung angeschlossen sind, die 
entweder automa ti sch eingeschaltet oder deren Ein
schaltung mit dem Verfügungsberechtigten geregelt 
wird. 

c) Führt die Schätzung des Verbrauchs nach Ziffer a 
oder die Nach\\' eisung des Verbrauchs nach Ziffer b 
zur 0 f f e n s ich t I ich e n Ben ac h t ei l i g u 11 g des 
Versorgungsunternehmens oder der Abnehm er, so ent
scheidet auf Antrag des Versorgungsunternehmens, 
des üb er den Luftschutzraum Verfügun gsberechtigten 
oder des Luftschutzwarts die untere Preisbehörde (in 
Gemeinden mit staatlicher Poli ze i verwa ltung der Po li
zelvenvalter, im übri gen in kreisan.gehörigen Gemein
den der Landrat, in kreisfreien Städten der Oberbür
germeister) endgü ltig. 

Voraussetzung für das Tiitig\\'erden der unteren 
Preisbehörde ist 

aa) eine offensichtlich e Benachteiligung, nicht nur 
eine geringfügige Abweichung zuungunsten .des Versor
gungsunternehmens oder der Abnehmer und 

mit einem 
Verbrauch 

Gesamtverbrauch 
in kWh seit der 

letzten 
Abrechnun g 

Die Richtigkeit 

bescheinigt 
von kvVh 

5.250 5.250 Ma}< Müller. LuJf,chuf7 : 
warf 

bb) ein Antrag des V ersorgungsunternehmens, des 
über den Luftschutzraum Verfügungsberechtigten (in 
der Regel des Hausbes itzers) oder des Luftsehutzwarts. 
Das ei nzelne Mitglied der Hausgemeinschaft kann nicht 
auf Entscheidung der Preisbehörde antragen. 

Die E n t s ehe i dun g der Pr eis b eh ö r d e kann 
nur die Höhe des Verbrauchs im Luftschutzraum fest 
stellen. Sie kann nicht etwa eine von den Vorschriften 
der Anordnung vom 7. 12. 1940 abweichende Abrech
llung vorschreiben, soweit nicht etwa § 6 Abs. 3 der 
Anordnung vom 7. 12. 1940 (vgI. II zu 1 u. 2 ZiEfer d) 
Platz greift. 

Die untere Prei sbehörde ist einmal mit der Entschei
dun g betraut, weil sie die nöti ge Unparteilichkeit be
sitzt, zum anderen deshalb, weil sie den örtlichen Ver
hältni ssen nahe genug steht (infolgedessen z. B. Kennt
nis üb er die Dauer der Luftalarme hat) und jederzeit 
Ortsbesichtigungen u. dgI. vornehmen kann, d ie viel
fach für die auf Grund ·der Anordnung vom 7. 12. 1940 
von ihr zu fä llenden, lediglich auf den Einzelfall ab
zustell enden Entscheidungen von ausschlaggebender Be
deutung sin.d. W eil es sich um Entscheidungen handelt, 
di e nur auf G rund genauer Kenntnis der örtlichen V er
hältnisse und des E inzelfalles ge troffen werden k önnen, 
ist di e E ntschei dun g der unteren Preisbehörde auch für 
e nd g ü I ti (! erklärt worden. 

E ine Behörde für die Entscheidun.g von Streitfällen 
einzuschal ten, war unvermeidlich . Möge die vern.ünftige 
und den Erfordernissen einer wahren V olksgemeinschaft 
Rechnung tragende Einstellung aller Beteiligten dafür 
sorgen, daß sie möglichst wenig in Anspruch genom
men werden muß. Nur dann wird das Ziel erreicht wer
den, das der Reichskommissar für die Preisbildung mit 
dem Erlaß seiner Anordnung vom 7. 12. 1940 anstrebte: 
ein möglich st niedriger Preis für den Stromverbrauch 
in Luftschutzräumen, dessen Einräumun g nicht zu ver
meidbaren Installationen und nicht zu einem zeitrauben
den Abrechnungsverfahren nöti gt oder endlose Streitig
kei ten hervorru ft. 
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Doppelarcbive und Luftschutz 
Karl Fe 1 d m ü 11 er, Berlin-F rohn au 

Zu den in jedem techn ischen Betrit:be besonders ge 
fä hrd eten Betriebsmitteln sind nach Art und An lage 
die Zeichnungen zu zä hl . n. Geradc sie, die noch mehr 
als Modellsammlungen mit zu den Elementcn jcder be 
trieblichen Entwick lung {!chören, sind leider nur zu oft 
sehr stie fmütter li ch behandelt worden. Irgendei n Raum. 
der sonst n icht nutzbringend verwer tet wurde, ersc hi en 
als Zeichnungsarchiv noch gut genug und wurde zur 
Ablage der Zeichnungsoriginale verwandt. 

Bis zum Ende des \Ve ltkri eges konntc man sagen, es 
sei Sache des jeweiligen Bdriebes, die Art der Unter
bringung und Organisation se lbst den eigenen Bedürl 
nissen anzupassen. Der Luftkrieg ha t auc h hier neue 
Verhältnisse gesc haffen und eine Anpassung an sie zur 
Pflicht gemacht. Es geht ni cht mehr an, daß die 13oden
rä um e, di e ihrer Natur nac h a ls besonders ge fahrd et 
anzusprechen sind und die kein en ausreichenden Schutz 
der Zeichnungen gegen T ota l- oder Teilvernichtung bie
ten, als Aufbewahrun gs räum e für die wertvoll~n J..:on 
struktionsunterlagen benutzt werd(!n. E~enso .~vlrd mall 
nicht ohne weiteres irgendwelche J..: ellerraume a ls 
Archiv einrichten könn en, ohne auf di e luftsehutzteeh
nischen Bedürfnisse zur Unterbringung yon Gefolg
schaftsmitgliedern Rücksicht zu nehmen. 

Alle di ese Gedankengänge und noch viele mehr la ssen 
immer wieder d ie besond ers wi chti gen Fragen auftau 
ehen: Wie sichert man se ine wertvollen Z eichnungen 
gegen V ernichtung durch feindlichen Bombenwurf'? 
Welche Methode gibt die M ög lichkeit,. in möglichst 
kurzer Zeit mit mög li chst geringem Aufwand und ge
ringen Kosten die Zeichnungen gegen Verni~htun~ zu 
schü tzen? Jeder vt:ran twortun gsbewußte Betnebsfuh rer 
wir.d sich di ese Fragen vorlegen müssen, denn die Fa
briken und deren Seele, das Zeichnun gsa rchiv, sind be
sonderen Gefahren ausgesetzt. Fast alle Dingc in einem 
technischen Betri eb könn en vollwerti{! erse tzt werden . 
Konstruktionszeichnungen jedoch nicht. 

Die einzige wirkliche Sicherung für die werholl en 
Zeichnungsa rchive ist di e Anlegung eines Z\\'eit- oder 
auch Drittarch ivs, das entweder bombensicher oder 
in anderen Gebäuden als . das Haupta rchiY unterge
brach t ist. 

Ein bombensicheres Zwei ta rchiv, unter Umständen in 
Originalgröße, würde sehr teure Baulichkei ten großen 
Ausmaßes erfordern. Billig und einfach wird die Sache 
sofort, wenn man ein oder zwei Kleinarchive schafft, 
für die eine bombensichere Anlage des geringen Raumes 
wegen schon sehr viel weniger kosten würde. Man 
kann aber auch nach Schaffung von zwei Kleinarchiven, 
di e man in verschiedenen Gebäuden unterbringt, auf 
die Bombensicherh eit verzichten, denn es ist ja ganz 
unwahrscheinlich, daß di e verschi edenen Häuser gleich
zeitig vernichtet werden . Das Kl einarchiv, wie es von 
einer ganzen Anzahl von westde'ltschen Industriewerken 
schon angelegt worden ist, nimmt soga r so wenig Platz 
ein, daß man es z. B. einer in Mitteldeutschland ge
legenen Bank zur Aufbewahrung im Safe aufgeben 
könnte. 

Die deutsche Industrie hat geeignete A pparate zur 
schnellen und einwandfreien Herstellun g von Klein
archiven zur Verfügung gestellt, und diese haben sich 
in viel en Fällen bestens bewährt, so daß man heute 
wohl mit Recht die Ford erung ste ll en kann, daß jeder 
lebenswichtige Betrieb sei n Archiv durch ein billiges 
Kl einarchiv am dritten Ort sichern so llte. 
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Bewährt hat "ieh die l{eihcnautnahllll: ,dkr Zeich
nungen auf Film in dcr Breite dcs üblichen Lcie<l - bz\\' . 
Kinofilms in einem yergrößerten LeicaFormat, das da
du rch erreicht werden konnte, daß man auf die Per
foration des Films verzichtete (unperForierter Kinofilm) . 
50 oder 100 Zeichnungen werden auf cinem Streifen 
fi lm mit Spezia lgerä ten, w elche die reihenweise Au.f-

. nahme von Zeichnungen gestatten, aufgenommen, Ln 
Tanks elll\\' iekelt und so Jahrzehnte ha ltbar in kleinen 
Behältern. entsprechend beschriftet . au Fb cwa hr t. Di ese 

Dosen können wieder in geeigneten Schränkchen zu
sammengefaßt werd en, die sich überall unterbringen 
lassen. 

Bekanntlich wird Kinofilm jetzt niehtbl'ennbar und 
nichtexplosiv l!eliefert, so daß das Filmarchiv höchstens 
verkohlen könnte, aber k einerlei Gefahr für den Raum , 
in dem es steht, bildet. Es bi etet weniger Gefahren als 
ein papierenes Archiv, daß sich ja entzündet und den 
Brand weiterträgt. Bei Wahl di eser Archivierung kostet 
di e Wiederga be jeder Zeichnung kaum 3 Rpf., und .da 
vom Platzbedarf kaum zu reden ist, a lso dafür kem e 
besonderen Kosten entstehen, ist di e Sicherung des 
gesa mten Archivmaterials ul1\-c rgleichli ch billig durch 
zuführen. 
. Die Verkl einerung auf d ieses gerin ge Maß is t mög

lJeh geworden, nachdem Spezial dokumenten film e ent
wi cke lt word en si nd, d ie cine V Lrklei nerun g auf I :20 ohn e 
weIteres zulassen. Man kann natürli ch auch Z eichnun{!en, 

die über das Format DIN A 1 hinausgehen, 
aufnehmen, und zwa r dadurch, daß man SIe 
in zwei Teilaufnahmen photographiert. In 
diesen fällen hat die Wiedergabe beider 
Teile ei ne absolute ü bere insti mmun g d e~ 
anstoßenden Bildgrenzen erge ben. Es seI 
nochma ls darauf hingewiesen, daß bekannte 
westdeutsche Maschinenfabriken die oben 
erwähnten Vorschläge schon se it mehr als 
ei nem Jahre mit Erfo lg durchgeführ t haben. 
Die hi erbei gezei ti gten Erge bn isse haben 
alle Bedenken tcchnischer Art, di e sich na-
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tUt'gemäß ergeben mußten, 
in jeder \\Teise zerstreut. 

Geräte, wie das abgebil 
detc, sind von photographisch 
ungeschulten und technisch 
ungelcrntcn Arbeitskräften 
ohnc weitcrcs zu bedienen . 
Vor allcn Dingen beansprucht 
eine derartigc Apparatur 
sehr wenig Raum und außer
dem keinc besondere Licht
leitung. Sie kann also an je
des normale Nctz angeschlos 
sen werden. 

Dic Arbeitsvorgänge wäh
rend der Aufnahmc sind wei 
testgehend mechanisiert. 
Man kann ohne Schwierig
keit stündlich weit über hun
dcrt Aufnahmen machen, so 
daß auch ein starkcr Anfall 
an Aufnahmen bewältigt 
werden kann. Da alle Auf
nahmevorgängc im hellen 
Licht stattfinden, ist die zu 
sätzlichc Anglicderung einer 
kleinen Dunkelkammt:r zur 
Entwicklung der Filme nur 
von untergeordneter Bedeu
tung und kann raumtech
nisch ganz nach Belieben 
gelöst werden. 

Dic Ausführungen lassen 
erkennen, daß die Methode 
des Verfilmens von Groß
archiven einen wesentlichen 
Heitrag zur Lösung der Ar
chivschwierigkeiten im luft
schutztechnischen Sinne dar
ste ll t. Es erscheint notwen
dig, jedem Betriebsleiter ge
rade diese Art der Siche
rung wertvoller Zeichnungen 
gegen Vernichtung durch 
Bombenabwurf oder Brand
bombeneinwirkung nahezu
legcn, da hicr ohne Zweifel 
ein intcressanter und außer
ordcn tlich fortschri ttlicher 
Weg gefunden wurde, de.r 
vor a ll en Dingen auch die 
Möglichkeit der schnellen 
Lösung von Archivprahle 
men bietet. 

Brandbekämpfung in Frankreich und England 
Bernhard P e i 11 , W setin 

A uf dem französischen Festland wie auf den briti 
schen Inseln beruht der abwehrende Brandschutz hin 
sich tli ch städtebaulicher Verhä ltnisse auf ziemlich gleich
art igen Voraussetzungen. Die höhere Brandgefahr, die 
In Frankreich durch alt e r t ü m I ich e S ta d t k ern e 
mi t sc hmalen Gassen und te:twcise mittelalterlichen Gc
bäuden hervorgerufen wird, dürfte in den englischen 
Städten mit ihren vielfach breiteren Straßen und neue
ren Baulichkeiten durch eng aneinandergedrängte, nach 
innen und außen völlig u n zur eie he nd u n te r
te i I te Re i h e n w 0 h n h ä u s er älterer oder neuerer 
Herkunft ziemlich wettgemacht werden, Ungefähr 
gleichartig sind im übrigen in beiden Ländern die zahl 
reichen älteren Waren- und Lagerhäuser, Fabrikgebäude 
und Anstaltsballten mit vi elfach allen Anforderungen 
der Feuersichcrhelt hohnsprechcnden baulichen und Be
triebsein richtungen. Noch bis in die allerletzten Jahre 
hinein sind in englischen wie in französischen MitteI 
und Großstädten Waren- und Lagerhausbauten mit 
Inneneinrichtungen gedu ldet worden, wie sic bei uns 

bereits seit mehreren Jahrzehnten bau- und fcuerpolizei 
lieh undenkbar sind. Auch Werkstätten, Großgaragen. 
Lichtspieltheater, Schulen und zahlreiche sonstige äffent 
liehe Gebäude gleichen sich in bt:iden Ländern hinsicht
lich des hohen GradeS ihrer Feuergefährlichkeit. Erhöht 
wird diese Brandgefahr in Frankreich wie in England 
noch durch die in beiden Ländern äußerst mangelhaft 
gereinigten und instandgehaltenen Feuerstätten und 
Rauchabzugsanlagen, durch den fahrlässigen Umgang 
der gesamten Bevölkerung Englands und Frankreich~ 
mit Feuer und Licht sowie durch die Zusammenballung 
riesiger Mengen von Industrieerzeugnissen, inländischen 
und VOr allem überseeischen Warcnvorräten in Mineral 
öllagern und Hafen- bzw. Verkehrsanlagen. Auch hin 
sichtlich der I ä n d I ich e n Ver h ä I t n iss e zeigt der 
beiderseitige Grad der Brandgefahr große Ahnlichkeit. 
zumal weder in Frankreich noch in England die Dorf 
siedlungen zu einer solchen baulichen Blüte und Bedeu
tung gelangt sind, wie dies innerhalb des großdeutschen 
Raumes der Fa ll ist, so -daß der ländliche Brandschutz 
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in den bciden gcnannten Ländcrn nur <.:inc untergeord
nete Rollc zu spielcn vermag und entsprechend wel11§! 
en twieke I t ist. 

'Was die Entstehung der Fe u er weh re i n r ich -
t u n gen in den bei den Ländern betrifft, so gelangten 
die ersten einfachen Handspritzen um die Mitte des 
15. Jahrhunderts bezeichn'endcrweise aus Deutschland 
nach Frankreich und dürften von dort gegen Endc des 
Mittelalters ihren 'Weg auch nach England gefunden 
haben, wo sie sc hon VOr dem großen Brande von Lon
don im Jahre 1666 nachweisbar si n·d. Bei dieser Brand
katastrophe, der auf bei den Ufern der Themse fast 
sämtliche Kirchen und massiven öffentlichen Gebäudc 
sowie viele Tausende von Holzhäusern zum Opfer fielen, 
gelan gten auch bereits vierrädrige Handdruckspritzen 
(Stoßsp ritzen) mit einseitigem Druckhebel und zlel~lllch 
lInbehilflichem Wendestrahlrohr zum Ems-atz. Zu Jeder 
Spritzc ge hörte ein gleichfa ll s handgezogener vVasser
wagen. Die Bedienungsmannschaft wies bereits eine Art 
von ein heitlicher Schutzklcidllng auf. 

Frankreich kannte zu jener Zeit noch keinerlei grö
ßere Löschfahrzeuge und leistungsfähige Spritzen, bis 
Ludwig XIV. im Jahre 1699 dic ersten S~hlauehspritzen 
nach Paris kommen ließ und zwar WIeder aus dem 
dcutschen Ku lturr.aum, näm lich a us Straßburg. Zur Be
dienung dieser neucn Lösch.maschinen gründete der 
Könid ein bezah ltes Kgl. Spritzen korps, dessen Mann
schaFt die Spritzen anfangs nach Art von SänFten an 
Stangen tragen mußte. Anfang des 18. Jahrhunderts 
wurden Transportkarren beschafft, und mit der Zeit 
entstanden dann die weltbekanntcn französischen Ab
protzspritzcn. J edoch fanden dies.e Pariser Er~ungen
schaften in den französischen Provmzstadten meIst erst 
viel später Eingang, in der Regel um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts, wo allenthalben Abprotz- und Fahr
,>pri tzen in Mittel- und Kleinst~dten. beschafft wurden . 
Die Bewohner wurden zum Loschdlenst Im Brandfall 
durch den ör tlichen Gerichtsherrn mit Stockschlägen 
andetrieben. Über 100 Jahre lang wurde den französi
scl~en Spritzen in Stadt und Land das Löschwasser mit
tels Tragbütten und Weinfässern, mit Feuereimern aus 
Eisen, Leder oder Hanf und nur äußerst selten unmittel
bar durch Saugschläuche zugeführt; die genicteten Le
dersch läuche waren von mittlerem Durchmesser und 
wurden, in Ermangelung von Haspeln in Buc~ ten auf
deschossen über die Druckstangen ·der Spritzen ge
hängt; da; Ganze bezeichne te man in Frankreich bis 
zu unserer Zeit als "Schnellangriffsspritzc". 

Eine planmäßigerc und zielbewußtere Entwicklung 
hatte im Gegensatz hierzu scit dem Ende des 17. Jahr
hunderts das englische Fcuerlöschwesen zu verzeichnen. 
Sobald die Sl:hlauchspritzen auch in England Eingang 
"efunden hatten, bemächtigten sich etwa um 1700 die 
dortigen Feuerversicherungsgesell schaFten dieser neu
artigen Errungenschaft und organisierten in allen größe
ren und mittleren Städten des Landes private Lös c h -
korps der Versicherungsgesellschaft en, 
die zunächst nur bei Bränden in von diesen versicherten 
Gebäuden in Tätigkeit zu treten hatten. Mitte des 18. 
J,ahrhunderts wurde von der Regierung der Branddienst 
in der Weise gesetzlich geregelt, daß in London und 
anderen englischen Städten jedes Kirchspiel eine fahr
bare Feuerspritze aufweisen mußte, deren Bedienung 
von den VerSicherungsgesellschaften beigesteIlte und 
von diesen beza hlte Wehrmä nner zu übernehmen hat
ten. Das rasche Aufb lühen der englischen Technik und 
Industrie Führte bereits gegen Ende des 18. Ja hrhunderts 
in den meistcn größeren Städten des Landes zur An lage 
von Wasserrohrleitungen und zur AuFstellung von H y
dranten, so daß seit dieser Zeit die Spritzen nicht mehr 
durch die früheren "Eimerbrigaden", sondern unmittel
bar vom Mittelflurhydranten aus gespeist wurden. Im 
Gegensatz zu den französischen Trag- und Abprotz
spritzen deutscher Form hatten -die englischen Feuer
spritzen von AnFang an querliegendes Pumpwerk mit 
se itlichen Druckbäumen aufzuweisen. Neben den hand
oder pferdegezogenen Fahrspritzen Fanden seit 1800 in 
ganz E ngland auch etwas unförmliche Abprotzspr.itzen 
Verbreitung, di e in abgeprotztem Zustand und bel ·der 
Pumparbeit von zwei Seiten gespielten Klavieren ähn
licher sahen als Löschm.asehinen. Diese Spritzen wurden 
im BedarFsFalle auch unmittelbar in die Brandobjektc 
hineingetragen. lhre Bedienungsmannschaft arbeitete mit 
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ihnen zuweilen, wie z. B. bei den ' Großbriinden in der 
Londoner Westminsterabtei um 1830, sogar unerschrok
ken inmitten brennender Palasthallen lind Kirchen
schiffe. Im Gegensatz zu den vVehren des Festlandes 
verwendL ten die englischen Brandkorps von Anfang an 
großkalibrige Schlauchleitungen und suchten sei t der 
Sicherstellung der Löschwasserversorgung durch all
gemeine Anlage von Wasserleitungen und Hydranten 
jeden Brand mittels möglich3t großer Wassermengen zu 
ersäu fen. . 

Der von den engli schen Versieherungs-Feuerbrigaden 
im Laufe des 18. Jahrhunderts gegenüber den französi
schen Löscheinrichtungen gewonnene technische und or
ganisatorische Vorsprung wurde durch letztere erst nach 
dem Jahre 1812 wieder aufge holt, in dcm Napo leon 1. 
bekanntlich die durch die Revolutionszeit herunter
gckommene Pariser BerufsFeuerwehr zu einer mi I i
t ä r i s ehe n Fe u e r weh r t ru p p e umgestaltet und 
binnen kurzer Zeit zu einer Hochschule für das gesa mte 
französische, ita lieni sche, schweizerische, süd- und west
deutsche Feuerwehrwesen gemacht hatte. Das neue Pa
riser Feuerwehrbatai ll on entwickelte binnen weniger 
Jahre eine ausgezeichnete Taktik. mit gerings ten und 
einfachsten technischen Hilfsmitteln - einz id und alleilJ 
durch vorz ügl ich e Schulung und Ausbildung" der Bedie
l1u.ngsmanns:::haft - ausgezeichnete Rettungs-. und Lösch
crtolge zu erziel<:n. Aus vVasserleitungen mit ge ringem 
Rohrquerschnitt und von primitiven Feuerhähnen ent
nommene, äußerst bescheidene Löschwassermengen 
wurden mittels straff organisierter Eimerketten den Ab
protzsp ritzen zugeführt und von diesen kleinkalibrige 
Sch lauch leitun gen im direkten Innenangriff von bestens 
gesc hulten Löschtrupps unmittelbar an den Brandhe~.d 
vorgetragen, währcnd mit den als einziges Rettungsgerat 
vorhandene n einFachen Klappha kenleitern auch an viel
geschossigen Häusern durch zuweilen kühnste Fassaden
kletterei der portlich gestählten Feuerwehrsoldaten 
scheinbar unglaubhehe Rettun gstaten au.sgefü hrt wur
den. Auch die seit 1815 aus der Nationa lgarde hervor
gegangenen freiwilligen Pompierkorps der französisc hen 
Provinzstädte, die bis auf den heutigen Tag meist von 
Veteranen der Pariser Militärfeuerwehr geschu lt und 
angeführt wurden, suchten sich die geschilderten Tugen: 
den und Angriffsmet hoden in weitestem Maße zunutze 
und zu eigen zu machen. 

Zur gleichen Zeit behielten die über r eic hliche Lösch
\~asserzuf,!hr und ergiebigere Spritzen verfügenden eng· 
hsehen Pl'lvatfeuerwehren den noch aus der mittelalter
lichen Wenderohrspritzenzeit stammenden Außenangriff 
von der Straße oder von Nachbarobjekten a us bei oder 
aber sie pfl eg ten bei selteneren Innenangriffen übcrmäßi - • 
gen Wasserschaden anzurichten. Dies Führte in d er 
Folgezeit wieder zur Entstehung der privaten ~ e,: -
gun g s kor ps der eng lischen Feuerversicherer, dIe 111 
g~?ßel'en Städten hauptsächlich zur Beseitigung von 
Loschwasserschäden bei Bränden auFgestellt wurden und 
dort größtenteils noch heu te als private BeruFsretter
kor~s bestehen. Da sich die Spritzenabtei lun gen der 
e~ghschen Feuerversicherer im Gegensatz zu den fran
zoslschen Wchrmännern nur wenig mit der Rettung von 
Menschenleben aus Brandgefahr zu befassen pflegten. 
bildete sich notgedrungen seit 1815 in Groß-London 
c.ine "Kgl. G es e 11 s eh a f t zur R e t tun gau s 
l' eu e r S not", die aul öffentlichen Plätzen und an 
sonstigen Hauptverkehrspunkten bis zur Mitte des vori
gen Jahrhunderts insgesamt über 100 Rettungsleitern 
bereitstellte, und zwar handelte es sich me ist um unter 
Fr~iem Himmel aufgestellte lange Anstcll- und später -
seIt 1830 - auch um Fahrba re Balanccleitern mit auS
sehieb- oder aufsteckbarem Oberteil. Im Brandfalle wUI
den diese Leitern durch das Publikum oder durch be
za hlte bzw. Freiwillige Rettungsmannschaften zur Ret 
tung brandgeFährdeter Menschen eingesetzt. 

In England wie auch in Frankreich waren das ganze 
18. und 19. Jahrhundert hindurch die desamten Lösch 
kräFte vollkommen dez e n tr al i sie;' t und beispiels
weise ums Jahr 1880 in London aul über 85 Spritz.en-
s tationen, in Paris gleichzeitig auf rund 125 Pompler
posten verteilt. 

In England, dem Entsteh'un gsland der Eisenbah~ en, 
stand 1829 auch die Wiege der ersten DampHeuerspflt.ze 
oer \Velt, cl eren Erfinder se ine Landsleute jedoch 1m 



Elend verkommen li eßen, wiihrend d iese erste moderne 
Löschmaschine nicht in l: n!!land zur Einführung ge
langte, sondern im Jahre 1832 vom König von Preu
ßen für ßerlin angekauf t wurde. D ort s tand sie bis zum 
Jahre 1856 in Betrieb und konnte die preußische l-faup t
s tadt in mehreren Fiillen erfolgreic h davor bewa hren, 
e iner Bran d ka ta strophe, . wie et wa dem Hamburger 
Stadtbrand im Ja hre 1842, zum Opfer zu fallen . London 
ra ffte sic h erst 1861 zur Indi enststellun g der ersten 
Dampfspritze auf und im gleichen Ja hre führte dort ein 
ve rhän gni svo ll er Riesenbrand a uch zum Ersatz d er bi s
heri gen Pri v,a tl öse hkorps durch eine s t ii d ti sc heB e -
ruf s f e u e r weh r, di e "i\1et ropolita n Fire Brigade". 

Trübe sah es dagegen in den englischen Provin z
s tädten a us, in denen d as Feuerlöschwesen mit dem 
raschen Aufschwung der fndu strie und dem Empor
schi eße n ries ige r Arbe iterwo hnvie rtel meist in ke ine r 
vVe ise Schritt geha lten hatte. Erst, nachdem es Mitte 
des vorige n Jahrhund erts dort an mehrcren Stellen zu 
a usged ehnten StadtbränJen gekommen war, begann man 
in den Provinzstädten, neben d en Versicherungsfeuer
brigaden n.ach und n.ach a uch S tadtp oli z isten und son
s tige hauptamtliche ßrandschutzo rga ne in gerin ger An
zah l e inzusetzen und später ständig besetzte Feuer
wachen mit bespannba ren Großgeräten einzurichten. 
Hin gegen blieb in den m eis ten engli sc hen Kleinstädten 
das Feuerlöschwesen auch w ei terhin im U rzustand und 
VOn d em Aufschwung des Feuerl öschwesens, den in 
D _'utschland sc hon lan gc vorher der Brandschutz des 
flach en La ndes durch illl ge mein e Ei nführun g d er Dorf
spritzen und Pfl ichtfeuerwehren durch Fri edrich d . Gr. 
und Ma ria Thercsia genommen ha tte, bli eben die eng
li schen Farmen und Landorte a uch weiterh in völlig un
berührt. 

In Frankreich b ega nn indessen d er tec hn ische Aufstieg 
des Feuerwehrwesens erst nach dem Kriege von 1870/71 
und ers treckte sic h a uch dann nur auf die Hauptsta,dt 
und di e grö ßeren Provinzstädte, während die Pompier
korps der Mittel - und Klcinstädte bis zum Anfang die
ses Jahrhunderts a uf dem Ausbildungs- und Ausrüstungs
s tand von 1830 s tehenbli eben. Von den französischen 
Landgemeinden ha tten noch um die Jahrhundertwende 
über zwei Drittel weder Feuerwehrorganisation noch 
ei,gene Löschmaschine a ufzuweisen. 

Etwa seit 1890 begann die Verbrüderun g zwischen den 
Französischen und englischen Feuerwehren, di e in der 
Folgezeit einander gegenseitig vieles absa h en und gleich
zumachen trachteten . Jedoch wirkten sich die beider
sei tigen Verb esserungen a uf techn ischem und org'ani
satorisehem Gebiet dies- und jenseits des Kanals fast 
immer wieder nur in den Groß- und Mittelstädten so
wie a ll enfall s im Hafen- und vVerkfeuerschutz belebend 
a us, während in beiden Ländern Kleinstädte wie Dörfer 
VOn dieser Aufwärtsentwicklung ziem lich unberührt 
bli eben. 

Erst d er un geheure Aufschwung, ,d en seit 1900 d ie 
Kraftfahrzeugindustrie in England und Frankreich zu 
verzeichn en hatte, führte hier wie dort endlich Staats
fü hrun g und örtliche Behörden, Stadt- und Landbevölke
run g dazu, dem Feuerwehrwesen e twas s tiirkcre Beach
tung als bisher zu schenken. In England wurden die in
zw ischen äußerst zahlreich vertretenen Dampfspritzen 
seit 1906 mehr und mehr durch sc hw ere Kr a f t fa h r 
s pr i tz e n und Sch lauchkraftwagen oder Angriffskraft
Fahrzeuge mit Gasspritzenagg rega t und aufgeprotz ter 
Zweiradleiter e rs e tzt, wä hrend in Frankreich die alt
hergebrac"11te A bpro tzspritze nach und nach durch 
leichte Kraftfahrspritzen und Mannschaftsautos mit An
hängekraftspritzen verdrängt wurde. In beiden Ländem 
w urd en bezeichnenderweise etwa seit 1900 zuerst be
spannba re Drehleitern und später auch di e Kraftfahr
Ieitern m eist von deutschen Fabriken bezogen, da die 
ein heimisene Indust ri e vi e le Jahre hindurch nicht zur 
'Herste llun g brauchbarer Feuerwehrleitern imstande war. 

In En gland führte die zunehmende Verbreitung der 
Kraftfahrspritzen endlich zur Verbesserung d es kl ein
s tädti schen Brandschutzes wie a uch vor a ll em zur Grün
dung fr e i will i ge r La n d fe u er weh ren , wäh
·rend in Frankreich v 'Jn Paris aus alljährlich Hunderte 
'gut durchgebil,deter Unterführer und gedienter Feuer
wehrsoldaten in dIe heirnatliehe Provinz strö mten, um 
,dort be fruchtend auf die Entwicklung lind den tech -

nischen Aushau des kl eillst ädtischen und ländlichcn 
Feuerlöschwesens zu wirken . 

Erhielten sich auch im Z eitalter der Motorisieru n :.,! 
selbst in den größeren Städten frankreichs bis auf d e~ 
heutigen Tag neben städtischen Berufsfeuerwachen za h· 
lenmäßig starke und militärisch organisierte freiwillige 
Feuerwchren, so wu rde dagegen in den Mittd- und 
Großs tädten Englands die Bevölkerung mehr und mehr 
dem Brandclienst entfremde t und dieser zul etzt dort nur 
mehr durch Berufsfeuerwehren mit meist äußerst gerin 
gem Mannschaftsbestand versehen. Der F ü h re rn ach · 
w u c h s der engli schen Berufswehren wurde durch 
Schaffung eines Feuerwehroftiziersverbandes und eines 
Kgl. In s titutes zur A usbi ldung vo n vVe hrführern sicher
gestell t, wobei neben Ingenieuren und Technikern auch 
weiterh in überwiegend aus der Praxis hervorgegangene 
Subaltern offiziere zu maßgebenden WehrführersteIl en 
gelangten. 

Der \ Veltkri eg erbrachte 30woh l für Frankreich als 
auch für England den prak ti schen achweis, daß in bei
d en Ländern die Fe uerwehreinrich tun gen noch völl ig un
zureichend waren, woraufhin nach dem Kriege hi er wie 
dor t na mh a fte Bestrebungen zur Behebung der fest · 
ges tellten techni schen und org,a ni sa tori schen Mängel cin
se tz ten. Englische und französische Feuerwehrfachkreise 
suchten seith er noch enger a ls vorher zusammenzuarbei 
ten, wobei besonders die französischen Wehren gern 
engli sc he V o rbild er nachzuahm en trachte ten und zuletzt 
soga r beispielsweise ihre Kraftfa hrleite rn lieber aus eng
lischen als a us d eutschen Fabriken bezogen, während 
die englischen W eh ren andererseits z. B. den geschl osse
nen A ufba u für Löschfahrzeuge und die An hängekraft · 
spri tze aus Frankreich üb ern.ahmen us\\'o 

A uch ihre beidersei ti ge s tarke Rü ckständ igkeit auf 
dem Gebietc des vor b e u ge n den B r a n d s e hut · 
z e s suchten beid e Länder durch gemei nsa m e Bestrc· 
bunge n mit melu oder weniger Erfolg und durch N ach· 
a hmun g deutscher Einrichtungen' zu b eheben. 

Zuletzt noch ein pa,a r Worte üb er Be tri e b s
fe u e r s e hut z und feuerwehrlich en Na ehr ic h -
te nd i e n s t in Frankreich und England. 

Die französischen Industriewerke haben von jeher 
verdi ente U nterführer des Pariser Feuerwehrregi ments 
zum Ausbau ihrer Löscheinrichtungen mit gutem Erfolg 
hera ngezogen und teilwei se schon frühz ei tig na mhafte 
W erksfeuerw ehren auf beruflicher oder freiwilli ge r Basis 
ins Leben ger ufen, im Gegensatz zu den mei sten fran 
zösischen Städten und Landgemeinden großzügige 
Löschwasse rversorgungsanlagen gesc ha ffen und ihre Be
triebe besonders in letzter Zeit durchweg äußerst reich
lich mit Handfeuerlöschem all er Sys teme, Schaumlösch
großan lagen, selbsttätigen M eldeeinrichtungen und KraH 
spritzen verschie.iener Stä rke versehen. In den Städten 
Frankreichs befindet sich auch heute noch das feu er
wehrliehe Nachrichtenwesen auf recht niedriger Stufe: 
Außer d er H a uptstadt mit ihrer kleinen und veralteten 
Feue rm eldeanlage verfügen nur verschwindend weni ge 
französisc he Städte über Feuermelde- und Alarmanlagen ; 
meist dient zur Feuermeldung ausschließlich der öffent
liche Fernsprecher, zur Alarmierung der freiwiliigen 
Wehrmänner die Sirene. In zahlreichen m ittleren Städ
ten Frankreichs sind Alarmbereitschaft und Schlag
ferti gkei t ,der W ehren durch umfa ngreiche Kasernierun g 
städtischer Reg iearbeiter sowie von Sitzprofessionisten 
in den Wohnungen der Feuerwehrgerätehäuser erheb
lich verbessert worden. 

In den größeren Städten Eng la nds bestehen Feuer· 
meldeanlagen mit gesonderten Straßenmeldern zur Her
beirufung der Löschkräfte bzw. VOn Ambulanzen. D ie 
englischen Fabrikbetriebe und La ge rhäuser sind meist 
mit Sprinkleran lagen und selbsttätigen Feuermeldem 
versehen , a uf deren Anspringen hin sich ein Melder des 
öffentlichen Alarmnetzes auslöst und somit der ö rtlichen 
Feuerwehrzentra le unmittelba r j eden Entstehungsbrand 
in einem Industriebau oder Lage rhaus, Ha fendock o. dgl. 
rechtzeitig anzeigt. A uch in den en gli schen Betrieb en 
haben H a ndfeuerlöscher verschiedener Art, Großlösch
anlagen mit chemischem Schaum lind neuerdings Koh 
Iensäurcschnee-Löseheinriehtungen weitgehenden Ein 
g,ang gefunden. Die \ Verkfeuerwehren sind dort wie di e 
öff entlichen Wehren meist zahlen mäßig schwach, aber 
g'ut durchgebildet und neuzeitlich ausgerüstet. 
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Zur Geschichte des Gaskrieges 
1. Die Gaswaffe im Kampfe um Verdtin 1916 (Schluß) 

Ostufer: Die ersten Einsätze von "Grünkreuz" 
(Pers toff). 

Auch auf dem Ostufer der Maas hatten während 
dieser Zeit die deutschen Angriffe nicht nachgelas
sen, ohne jedoch greifbare Erfolge zu erzielen. Zwei
fellos war die Lage der Angritfsgruppe Ost uner 
freulicher als die unsrige, und dies mag wohl auch 
der Grund gewesen sein, daß das Armeeoberkom 
mando 5 entgegen seiner früheren ZusicherungO) 
sich nun do·;;h entschloß, die neue, erfolgver
sprechende Grünkreuzmunition der AngriHsgruppe 
Ost zur Entlastung zuzuführen. 

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt aus
geführt, erfolgte der e r s t e Grünkreuzeinsatz 
am 7. Mai. Ob diese Granaten bereits in der 
am 2. Mai auf der Zeche Mancieulles bei Brie\' 
neuerrichteten Abfüllstation (Gstw. S. 186) gefülit 
worden waren, ist mir unbekannt. Ich weiß ledig
lich, daß die Leistung dieser Station recht begrenzt 
war und daß es während des ganzen Verdunkampfes 
nicht gelang, sie zu einer großzügigen, wirklich lei 
'itungsfähigen Anlage au zubauen. 

Obgleich am 7. Mai außer 13 800 Grünkreuz
granaten (Kaliber Fddkanone) auch T-Munition ein
gesetzt wurde, gelang es nicht, die französische Ar
tillerie niederzuhalten (Gstw. S. 169). Auch der 
z w e i t e Grünkreuzeinsatz am 12. Mai, bei dem 
vormittags und nachmittags je eine halbe Stunde 
lang in gesamt 3500 Grünkreuzgranaten (G tw. 
S. 162) - das Kaliber wird nicht angegeben, augen
scheinlich Feldkanone - verfeuert wurden, brachte 
unserem nachfolgenden Angriff keine Entlastung. 
Auf beide Grünkreuzeinsätze wird im Schlußab
schnitt .. Betrachtungen" noch einmal zurückzukom
men sein. 

Die wenig greifbaren Erfolge dieser ersten bei den 
Grünkreuzbeschießungen scheinen die höheren Be
fehlsstellen nicht entmutigt zu haben; sie blieben 
augenscheinlich bei ihrer Auffassung, im Grünkreuz 
eine wirkungsvolle Gasmunition zu .besitzen, und 
folgerten wobl, ·daß die fehlenden Erfolge nicht der 
Grünkreuzmunition selbst, sondern vielmehr der 
Art und unzureichenden Größe ihres Einsatzes zu
zuschreiben seien. Jedenfalls stellte General 
Sc h m i d t von K n 0 bel s d 0 r f bei der General 
stabsbesprechung am 13. Mai in Stenay, in der über 
die Zweckmäßigkeit weiterer Angriffe auf dem Ost
ufer verhandelt wurde, zur Erörterung, .. den Angriff 
unter Einsatz großer Mengen von Grünkreuz
munition durchzuführen". Auch Major We tz e 11 
von der Obersten Heeresleitung sprach während 
dieser Verhandlung von der .. vielversprechenden 
Grünkreuzmunition" (Gstw. S. 164). Trotz der ge
raumen Zeit, die zur Bereitstellung großer Mengen 
Grünkreuzmunition erforderlich war, entschied man 
sich, größere Angriffe auf dem Ostufer bis dahin 
zurücbustellen. 

Es unterliegt keinem Zweifel. daß den Franzosen 
der Einsa tz unserer neuen Grünkreuzmunition so
fort und in ihrer ganzen Bedeutung klar gewesen 
ist. Jedenfalls schritten sie am 15. Mai auf dem Ost
ufer zur Vergeltung und .. machten von ihren Gas
und Brandgranaten reichlich Gebrauch" (Gstw. 

. 169). Diese B r an d g r a n a t e n enthielten eine 
Lösung von gelbem Phosphor in Schwefelkohlen
stoff und erzeugten schwer verheilende Brandwun
den. Außerdem ging der Gegner zu großkalibrigen 
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G asgranaten über und "er~choß nunmehr 15,5-eI1l 
Granaten mit 4,4 kg Kampfstoffinhalt, bestehend 
aus 50 v. H . Phosgen und 50 v. 11. Arsentrichlorid 
oder aus 00 \'. H . Phosgen und 40 v. H. Zinntetra 
ehlorid. 

Westufer: Erster Einsatz von .. Grünkreuz" 
(Perstoff) 

Seit Anfang Mai hatte sich unsere Lage am .. To 
ten Mann" erheblich zugespitzt, und so entschloß 
man sich höheren Orts, nachdem am 8. Mai "Höhe 
304 ' gefallen war, zur Eroberung des Gesamtblocks 
des .. Toten Mann" , einschließlich der Caurettes 
Hö.he ~nd Cumicres. Die sehr schwierige Ope 
ratIOn !teß es wunschenswert erscheinen, daß sich 
das Generalkommando näher an die Kampffront 
heransc~ob. Die Unterbringungsmöglichkeiten vorn 
waren Jedoch derart beschränkt, daß lediglich dcr 
allere11f!ste Stab notdürftig unterkommen konnte, 
und so bezog am 17. Mai nur der Korpsführer mit 
dem Generalstab ein schnell zusammengezimmcrtes 
Holzhaus im Bois dc Dannevoux als Gefcchtsstand. 
~vährend alle Sonderwaffen und Versorgungsstellen 
I~ ~assey verblieben. Die Folge war, daß auch ich 
tag.lIch zum Vortrag nach vorn reiste, dadurch viel 
ZeIt und trotzdem die Einsicht in die sich an der 
Front überstürzenden Ereignisse und damit auch 
~ede . ~inwirkung auf sie v~rlor. Ich mußte ja die 
JeweIlIge Dauer meines Aufenthaltes auf dem Ge 
fechtssta~d mit meinen anderen Aufgaben in Ein 
klang brmgen, und für die Verbindungen zu ·den 
verschiedenen Abteilungen des Armeeoberko;nman 
dos und dcr Etappeninspektion wegen Nachschubs 
benötigte ich die Basis meines Geschäftszimmers, 
wo mir ein vollwertiger Vertreter fehlte. Den an 
~ere~ Sektione!l des Generalkommandos erging es 
ähnlIch, aber sIe waren doch nicht so unmittelbar 
wie ich an den Operationen interessiert. 

Der An g r i f f am "T 0 t e n Man n" begann 
am 19. Mai mittags. Das Armeeoberkommando 
hatt~ uns dafür nunmehr 13000 Grünkreuzgranaten 
(KalIber Feldkanone) zur Verfügung gestellt. Wann 
und wo ihr Einsatz gedacht war hatte der Stabs
chef mit I!lir nicht besproche~; augenscheinlich 
wol~.te .er d1es von der Entwicklung der Operation 
abhang~g machen. Als ich am achrnittage des 
20. Mal auf dem Gefechtsstand ein traf, erfuhr ich 
vom I.a, daß in der vergangenen Nacht von 1,30 
Uhr bIS 2 Uhr der Einsatz sämtlicher Grünkreuz
granaten aus 22 Batterien auf die französischen 
~etten~räbe~ bei Chattallcourt erfolgt sei und man 
uber d~e ~Irku~g noch nichts sagen könne. Am 
2~: .Mal teIlte mIr I c mit, daß nach Aussage fran 
zoslscher Gefangener die cr selbst vernommen 
habe, die Wirkung' der Grünkreuzbeschießung 
"nicht groß" gewesen sei. Auch auf diesen Einsatz 
werde ich in den Schlußbetrachtungen noch einmal 
zurückkommen. 

!\uch hir die weiteren Angriffe auf die Caurcttes 
Hohe und Cumieres am 23. Mai war im Angriffs 
entwurf der Einsatz von Grünkreuz vorgesehen 
worden, und zwar soUten der Caurettes-Wald und 
der Ort Cumieres selbst damit begast werden 
(Gstw. S. 247). Wir erhielten jedoch die Munition 
nicht und wurden an der Caurettes-Höhe roit 
schwersten Verlusten abgewiesen. Ebensowenig 

9) Vgl. "Gasschut z und Luftschut z" to (19401. 206 . 



wurde uns für die nachfolgenden Operationen am 
"Toten Mann" und bei "Höhe 304", die sich bis 
zum 10. Juni erstreckten, Grünkreuzmunition ge
liefert. Der Grund hierfür lag in der erneuten 
Schwerpunktverlegung der Operationen auf das 
Ostufer, und General Sc h m i d t von K n 0 bel s -
d 0 r f befahl, hierfür die Grünkrellzmunition aufzu
sparen (Gstw. S. 185). 

Der Franzose se tzte während dieser Kämpfe 
seine Phosgengranaten und namentlich auch seine 
neueingeführte 15,4-cm;Gasgranate '0 ) auf dem West
ufer reichlich ein. Die Gasdisziplin unserer Divi
sion hatte sich jedoch erheblich gebessert"), und 
da die Maske schützte, blieben die Gasverluste in 
bescheidenem Rahmen und betrugen im Verhältnis 
zu allen anderen Verlusten einen nur geringen 
Vom-Hundert-Satz. Allerdings war der Verbrauch 
an Gasschutzmitteln trotz vollständiger Ausstat
tung mit der Bereitschaftsbüchse immer noch recht 
hoch. Übcr seinen Umfang sind folgende Zahlen 
bekanntgeworden: Die Gasschutzmittelabteilung des 
Etappensanitätsdepots 5, die den gesamten Nach
schub bei Verdun bewirkte, verausgabte vom 
Februar bis Juni 453000 Gasmasken, 813 000 Filter
einsiitze, 95000 Bereitschaftsbüchsen, 4300 Sauer
stoff-Schutzge räte und 2000000 Liter Sauerstoff, 

Die Konstruktion der He e res m a s ke hatte 
sich im Prinzip als richtig erwiesen. Die \ ,yahl der 
Dichtungslinie, die Trcnnung des Gesichtsteils vom 
Filtereinsatz und damit die Auswcchselbarkcit des 
Filters waren grundsätzliche Vorzüge, die der Geg
oer erst sehr viel später bei seiner Maske übernahm. 
Der Mangel der deutschen Maske oder richtiger des 
Filtereinsatzes in seiner damaligen Ausführung war 
der, daß der A t e m w i der s t a n d des Dreischich
teneinsatzes mit 12 mm Wassersäule reichlich hoch 
war. Dieser Nachteil zeigte sich namentlich bei 
schwerer Arbeit unter der Maske, und so war es 
verständlich, daß die Mannschaften an den schwe
ren Geschützen, die jctzt häufig unter französi 
schem Phosgenbcschuß lagen, zuerst klagten. Das 
Hantieren mit den schweren Geschossen unter der 
Gasmaske wurde zur Qual. Außerdem schwitzten 
die Leute im Gesicht, die Maske rutschte und der 
Gasschutz wurde unsicher. Ende Mai gab mir der 
Adjutant des Artilleriekommandeurs derartige Mel
dungen der schweren Batterien zur Kenntnis, und 
ich telcphonierte sofort darüber mit ,dem GaSr 
schutzoffizier beim Armeeoberkommando. Dieser 
war zunächst über meine dicsbezüglichen Vorstel
lungen etwas ungehalten, teilte mir dann aber plötz
lich mit, daß Professor Haber neben ihm sitze und 
er sofort dic Sache mit ihm besprechen wolle. Ich 
blieb zunächst ohne Bescheid, bis eines Tages die 
Einführung der ,.L ei c h tat me r" mit 6 mm Was
sersäule Atemwiderstand, mit deren Herstellung 
man im Juni begonnen hatte, bewies, daß man doch 
dem Übelstand sofort naehgegangen war. 

Ostufer : Die großen Grünkreuzbeschießungen 
[ch komme nunmehr zu den H ö h e p unk t e n 

des Gas kam p fes bei Verdun, die sich Ende 
Juni und Anfang Juli auf dem Ostufer der Maas 
abspielten. Persönlich habe ich diese Großeinsätze 
von deutscher Seite nicht miterlebt, über Zusam
menhänge, Verlauf und Ergebnisse bin ich jedoch 
später von einigen an maßgebender Stelle Beteilig
ten ziemlich genau unterrichtet worden, so daß ich 
hierzu einige Gesichtspunkte beisteuern kann. Zu
nächst ist folgendes zu sagen: 

Das Studium des Gstw. zeigt ·deutHch, wie sich 
unsere militärische Lage bei Ver dun Anfang Juni 
so entwickelt hatte, daß die einzige Hoffnung eines 
einigermaßen befriedigenden Abschlusses dieser 

ganzcn Offensive auf einem durchschlagenden Er
folg der neuen Gasmunition beruhte. Sie war die 
ultima ratio. Die Erfahrungen mit den drei bisher 
getätigten Grünkreuzeinsätzen - zwei auf dem 
Ostufer, einer auf dem Westufer - waren wenig 
ermutigend und keineswegs vielversprechend aus
gefallen, und so ist es nicht recht verständlich, 
warum General S c h m i d t von K n 0 bel s d 0 r f 
trotzdem seinen weiteren Angriffsplan völlig auf 
Grünkreuz begründete und jede Unternehmung bis 
zum Eintrcffen dieser Munition zurückstellte (Gstw. 
S. 176). Diese Einstellung des Generals wird inso
fern verständlicher, als die Oberste Heeresleitung 
diese Ansicht stützte; man war dort überzeugt, daß 
eine Grünkreuzbegasung großen Ausmaßes bei dem 
derzeitigen französischen Gas chutz zum Erfolge 
führen mußte12

). 

Die Vorbereitungen zu diesem Großeinsatz wur
den vom Armeeoberkommando 5 mit allem Nach
druck betrieben. Gefüllt wurden zum ers tenmal Ge
schosse der leichten Feldhaubitze, die den Vorzug 
hatten, in gleicher Zeit die doppelte Gasmenge wie 
die Granaten der Feldkanone an das Ziel zu brin
gen. Die Schußweite für Gasgeschosse war etwa 
die gleiche, das Geschoß faßte jedoch 1 I Kampf
stoff statt 0,5 I. Geplant war der Einsatz von 
100000 leichten Feldhaubitz- und 54000 Feldkano
nen-Geschossen, d. h. also von 127000 I Grün
kreuzkampfstoff, die von 40 leichten Feldhaubitz
und 16 Feldkanonenbatterien verfeuert werden 
sollten. Ziele waren die Artillerie- und Bereitschafts
stellungen des Gegners südwestlich der Linie Zwi
schenwerk Thiaumont- Fort Souville-Fort Tavan
nes bis zu einer Tiefe, die von der Linie Fort Belle
ville- Fort St. Michael- Bellevue Ferme begrenzt 
wurde. Der Großteil der zu vergasenden Zielflächen 
lag im Waldgelände. Bei dieser Anlage des Gas
schießens waren die französischen Batteriestellun
gen bei Fort Tavannes selbst und südlich davon im 
Tillat-Walde nicht miteinbezogen. Dem dazu ge
~iußcrten Bedenken des Generals von L 0 c h 0 w 
trat General Sc h m 1 d t von K 11 0 bel s d 0 r f mit 
dem Hinweis entgegen, daß das Gasschießen sich 
auch auf die nicht direkt betroffenen vorderen li
nien auswirken würde (Gstw. S. 188). 

Das G tw. schreibt nun weiter: "Der ursprüng
lich in Aussicht genommene Zeitpunkt, die Nacht 
vom 18.119. Juni, ließ sich wegen unzureichender 
Kampfstoffzufuhr aus der Heimat nicht einhalten." 
Dieser Grund ist mir nicht bekannt, dagegen weiß 
ich aus zuverlässiger Quelle, daß die Abfüllstation 
bei Mancieulles13

) das Füllen der Geschosse nichf 
geschafft hat. Wie dem auch sei, man begnügte sich 
mit den bis zum 20. Juni fertigen 79000 leichten 
Feldhaubitz- und 48000 Feldkanonen-Gasgranaten 
und erhoffte trotz fehlender 24000 Liter Kampf
stoff einen durchschlagenden Erfolg. 

In Aussicht genommen für die Begasung war die 
N acht vor dem Hauptangriff, also vom 22.123. Juni. 
fn siebenstündigem Gasschießen sollte während 
dieser Nacht die gesamte Grünkreuzmunition auf 
die obengenannten Zielfelder eingesetzt werden. 
Das Gstw. gibt auf Seite 187 hierzu noch folgende 
Erläuterungen: "Die Zielstreifen waren nur auf 
hochgelegene Geländeteile gelegt, weil das Gas die 
Eigenschaft hatte, von den Höhen in die Täler ab
zufließen." Gleichzeitig sollte eine "ausgiebige Be
gasung" der mit Grünkreuz nicht zu fassennen fran
zösischen Batterien beiderseits und südlich des 
Forts Tavannes mit T -Granaten durchgeführt wer-

10) V~1. " Gasschutz und Luftschutz" 10 (\940), \90 . 
11) V~1. "Gasschutz und Luftschutz" 10 (1940). 205 und 207. 
12) Vgl. auch s. 26\ d. H. 
'"I V~1. S. 258 d . H. 
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den (Gstw. S. 188). Über die Menge dieser l\lu
\lition und die Anzahl der schweren Feldhaubitzen 
wird nichts gesagt. 

Am 22. Juni , 10 Uhr abends, begann das Grün
k reuzschießen und wurde planmäßig in fast wind
s tiller Nacht bis 5 Uhr morgens durchgeführt. Zum 
ers tenmal war der Erfolg des Grünkreuzcinsatzes 
sofort greifbar. D as zunächst starke feindlich.e Ar
tillericfeucr der unter Grünkreuzschwaden liegen
den Batterien ließ bald erheblich nach und ver
stummte nach ciniger Zeit nahezu völlig. Allmäh
lich hörte auch jeder Verkehr zwischen Front und 
Hintergelände auf. Der auf die Höhen eingesetzte 
Kampfstoff folgte der während der Nacht vorherr
sohend absteigenden Luftbewegung, zog zu den 
niedrigen Ste llen, in die Täler und Einsenkungen, 
und bildete dort deutlich sichtbare Gasschwaden
anhäufungen. Im übrigen ging aber die Hoffnung 
des Armeeoberkommandos, daß sich die Begasung 
auch auf die nicht unmittelbar betroffenen Linien 
ues Gegners auswirken würde, nicht in Erfüllung 
(Gstw. S. 191). Dic französische Artillerie bei Fort 
Tavannes und im Tillat-Walde, die nicht mit Grün
kreuz, sondern mit T-Munition begast worden war. 
wies die um 6 Uhr morgens vorbrechenden Sturm
abtcilungen des X . Reservekorps und des linken 
Flügels des Alpenkorps zurück, dagegen hatte auf 
dem rechten Angriffsflügei, im Angriffsstreifen des 
1. bayrisches Armeekorps, das Grünkreuz dem An
greifer den Weg zu einem vollen Erfolg ~ee?net. 
Der französi ehe Artillerist Her r sagt lueruber: 
,.Der 22. und 23. Juni waren für uns die kritischsten 
Tage bei Verdun", und nach einer anderen zuver
lässigen französischen Quelle verlor der Franzose 
durch dieses Gasschießen 1600 Gasvergiftete, da 
von 90 Tote, auf dem Platze. 

Der erste überraschende M ass e n ein s atz 
von Grünkreuz hatte nach dem Wortlaut des Gstw. 
auf Seite 194 "alle Erwartungen erfüllt, wenn auch 
die Angriffsziele nur teilweise erreicht worden wa
ren". Infolgedessen entschloß man sich zu einer 
z w e i t e n Grünkreuz-Großbeschießung gegen Fort 
Souville, die am 3. Juli stattfinden sollte. Da sich 
jedoch die Fertigstellung der Grünkreuzgeschosse 
wiederum verzögerte (Gstw. S. 196) und beim zwei
ten Termin, am 8. Juli, plötzlich starker Regen ein
setzte, konnte das Gasschießen erst in der Nacht 
zum 11. Juli stattfinden. Verschossen wurden insge
samt 63000 Grünkreuzgranaten aus 40 Feld- und 
fünf lO-cm-Kanonen-Batterien, letztere, um auch die 
ostwärts und nordostwärts Verdun stehende feind
liche Artillerie zu fassen. Ziele der übrigen Batte
rien waren die französischen Artillerie- und Bereit
schaftsstellungen jenseits der Linie Fort Belleville
Fort Souville-Wegekreuz südlich des Forts Tavan
nes (Gstw. S. 200). 

Die Begasung dauerte von Mitternacht bis 9 Uhr 
morgens, unterbrochen durch zwei einstündige Pau
sen, in denen Brisanzmunition eingelegt wurde. Fer
ner wurden die feindlichen ArtilleriesteIlungen 
nördlich des Bellevue-Rückens und südlich des Forts 
Tavannes mit 10000 Schuß T-Munition begas t. D er 
Tnfanteriesturm sollte nooh während der Begasung 
einsetzen (Gstw. S. 200). 

Das Gasschießen hatte diesmal nicht die ge
wünschte Wirkung. Zwar war das feindliche Artil
leriefeuer bei Beginn der Begasun~ allmählich 
schwächer geworden, aber doch nicht entfernt so 
ausgeschaltet ·wie am 23. Juni. Als der deutsche An
griff um 5,45 Uhr morgens losbrach, feuerten noch 
etwa 24 französische Batterien , davon der größte 
Teil aus der Gegend südlich des Forts Tavannes, 
die also nicht unter Grünkreuz, sondern unter T
Munition gelegen hatten bzw. noch lagen. D er An-
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griff ues X. Reservekorps mißglückte völlig, und 
das rechts anschließende Bataillon des A lpenkorps 
geriet noch vor dem Sturm in eigene Grünkreuz
schwaden, die yon der Souville-H öhe nach N ordcn 
abströmten und einen größeren Ausfall an Gas
kranken hervorriefen. Erfolge an beiden Angriffs
flügcln konnten nicht darüber hinwegbiuschen, daß 
der zweite Grünkreuz-Großeinsatz im wesentlichen 
ein Mißerfolg war (Gstw. S. 202). 

Betrachtung,en zu den deutschen Gaseinsätzen 
Ü ber die großen Grünkreuzeinsätze auf dell l 

Ostufer gibt das Gstw. auf Seite 262 folgendes zu 
sammenfassende Urteil ab: "Innerhalb dieser Zeit 
(d. h. des gesamten Verdunangriffs) war es einmal , 
bei dem Gasunternehmen am 23. Juni, durch An 
wendung eines neuen Kam pfstoffes in gerade
zu durchschlagender Weisc gelungen . das lange 
vergeblich angestrebte Ziel: die Mattsetzung der 
feindlichen Artillerie, wenn auch nur für begrenzte 
Zeit, zu erreichen. Es ist nicht ausgesch lossen, daß 
damals bei Einsatz s tarker frischer Truppen und 
höchster Steigerung der eigenen Artilleriewirkung 
die Wegnahme der die Stadt Verdun beherrschen
den Höhenstellungen geglückt wäre. Auch hier hat 
sich indessen, wie bei Ypern im April 1915, heraus
gestellt, daß der Umfang der Wirkung solcher noch 
wenig erprobten Kriegsmittel schwer vorauszusehen 
ist, und daß eine zweite Verwendung, wie am 
10./11. Juli, nicht mehr die ,gleichen Erfolge zeitigt." 

Ferner urteilt das Gstw. auf Seite 202 über die 
zweite G rünkreuzbeschießung am 10./11. Juli: "Die 
Grünkreuzbegasung hatte nicht die erhoffte Wir
kung gehabt, weil einerseits eine erheblich gerlnge re 
Menge Kampfstoff verschossen worden war die 
Feuergeschwindigkeit zur Schonung der Geschütze 
hatte herabgesetzt werden müssen und es daher 
nicht zur Bildung großer, dichter Gaswolken gekom
men war, und weil andererseits der Feind sich seit 
dem 23. Juni mit einer neuen, aueh gegen Grün 
kreuzgas schützenden Maske versehen und die 
Masse seiner Artillerie südwärts versehoben hatte. 
~o sie von den Fcldbatterien nur unzureich end ge
faßt werden konnte. Zudem schien der dichte 
Baumbestand im TilIat- und Ory-Walde die Aus
breitung der Gase verhindert zu haben." 

Nachstehend will ich zunächst die ersten drei im 
begrenzten Ausmaße erfolgten Grünkreuzeinsätze 
kurz zu beleuchten versuchen: 

Das, was man damals noch nicht wußte, war das 
Erfordernis beim Einsatz flüchtiger Kampfstoffe. 
schlagartig in kürzester Zeit eine geschlossene, mög
lichst diohte Gaswolke am Ziel zu e rzeugen. Das 
Z usammenwirken der drei Faktoren einer wirkungs
vollen Gas-Artilleriebeschießung, nämlich Gas
menge, Zielgröße und Einsatzzeit, war noch nicht 
erkannt, und sie wurden infolgedessen auch nicht 
miteinander in Übereinstimmung gebracht. Bei der 
T-Munition war diese Forderung nicht so wichtig. 
weil es sich hier um einen wenig flüchtigen Kampf
stoff handelte, der auch in kleinen Mengen seine 
Aufgabe erfüllte, nämlich den Gegner unter die 
Maske zu zwingen, wodurch seine Beweglichkeit 
und Kampffähigkeit herabgesetzt wurden. Bei der 
leichtflüchtigen Grünkreuzmunition dageg'en hing 
der Erfolg von dem schlagartigen Einsatz ausrei
chend großer Gasmunitionsmengen in kürzester 
Zeit ab, und diese betrugen 100 Schuß Feldkanone 
od.er 50 Schuß leichte Feldhaubitze je Hektar und 
Mmute. Bei den ersten drei Grünkreuzeinsätzen 
wurden diese Zahlen auch nicht annähernd erreicht, 
weil die Zielflächen zu groß und die Feuergeschwin
digkeit zu gering waren. Mit 3500 Grünkreuz-Feld
kanonengranaten, die man auf eine Stunde ver-



teilteH), hätte man theoretisch nicht mehr als 6 ha 
begasen können. 

Anders war die Sache bei dem ersten großen 
Grünkreuzschießen auf dem Ostufer am 23. Juni. 
Soweit aus den mitgeteilten Gesehütz- und Muni
tionszahlcn sowie aus der Kartenskizze 13 des 
Gstw., auf der die Zielfelder eingezeichnet und die 
Batterieverteilungen angegeben sind, hervorgeht, 
wurden hier bereits die Normen annähernd erreicht. 
Das, was hier versagt hat, war die T-Begasung der 
feindlichen Batterien bei Fort Tavannes und im 
TiIlat-Walde. Die Entgegnung des Generals Sehmidt 
von Knobelsdorf gegenüber General von Lochow, 
daß die Grünkreuzbegasung sich auch auf die nicht 
unmittelbar betroffenen feindlichen Linien des Geg
ners auswirken würde15) - und zwar nicht nur auf 
die "vorderen" Linien (Gstw. S. 188), sondern auch, 
nach Auffassung des Gstw. S. 191, auf obige Bat
terien -, wird völ1i~ unverständlich, wenn man die 
Kartenskizze betracntet. 

Den vom Gstw. S. 202 angeführten Gründen 
über das Versagen der zweiten großen G rünkreuz
beschießung am 10./11. Juli kann man bis auf einen 
Punkt beit~eten, nämlich, wo es heißt: "Weil an
dererseits der Feind sich seit dem 23. Juni mit einer 
neuen, auch gegen Grünkreuzgas schützenden 
Maske ve rsehen hatte." Das stimmt nicht und wäre 
auch in so kurzer Zeit gar nicht durchführbar ge
wesen. Der Franzose hatte bereits seit Februar 1916 
bei Verdun die "Masque M 2" mit feuchten Stoff
filtern, während das ältere Modell, die "Masque 
Tambute nouveau", seit April nicht mehr ausgege
ben wurde und nur in einzelnen Stücken an der 
Verdunfront vorhanden war. Beide Masken hatten 
den gleichen Phosgenschutz duroh U rotropin oder 
U-Stoff wie die unsrigen, und bei bei den zeigten sich 
bisweilen Reizerscheinungen für den Maskenträger 
infQlge Bildung von Formaldehyd aus Phosgen und 
U-Stoff, was bei unserer Filteranordnung nicht vor
kam. Die dem deutschen Modell nachgebildete, 
durch Trockenfilter sehr viel leistungsfähigere 
"Masque A. R. S." erschien erst im Februar 1917. 

Bemerkenswert für unseren noch während der 
Begasung am 1l. Juli einsetzenden Angriff ist, daß 
er wiederum an den französischen Batterien bei 
Fort Tavannes scheiterte, obgleich diesmal 10000 
Schuß T-Munition (Kaliber schwere Feldhaubitze) 

auf sie eingesetzt wurden. Der französische Mas
kenschutz, der gegen Grünkreuz nicht einwandfrei 
war, genügte hier also gegcn dcn T -Stoff voll",om
men, was sich ja auch bereits am 23. Juni gezeigt 
hatte, und zwar im auffallenden Gegensatz zu un
seren T -Erfolgen Ende April auf dem Westufer I 6

) . 

Die Erklärung liegt darin, daß hier im französischen 
Gasschutz tatsächlich etwas geschehen war. Die 
Franzosen hatten den Allgensehlltz ihrer Maske 
schnell und einfach in der Form verbessert, daß sie 
den Soldaten unter der Maske eine Schutzbrille in 
schmiegsamer Gummifassung tragen ließen. Da der 
T -Stoff in erster Linie die Augen reizte, kam er 
jetzt nicht mehr zur Entfaltung seiner Wirkung. 

Rückblickend läßt sich noch folgendes sagen: 
Weder auf französischer noch auf deutscher Seite 

hat die Einführung einer neuen hochgiftigen Phos
gengranate mit verminderter Sprengladung, die ge
gen das J-Iaager Abkommen verstieß, vermocht , 
eine Entscheidung in dem Ringen um Verdun her
beizuführen. Die durch die Granate hervorgerufe
nen Verluste waren auf französischer Seite höher, 
die mit ihr errungenen Geländegewinne auf deut
scher Seite g rößer. Der Nachteil der Einführung 
lag somit letzten Endes bei den Franzosen, die d~ese 
Granate als erste in den Kampf warfen, wobei al
lerdings nicht verkannt werden darf, daß die Fran
zosen mit ihrem Phosgeneinsatz uns nicht nur Ver
luste zugefügt, sondern vor allem auch unsere An
griffe in den für sie besonders kritischen Momen 
ten auf bei den Ufern gehemmt habcn. 

Daß die beiden deutschen Großeinsätze auf dem 
Ostufer keinen durchschlagenden Erfolg gezeitigt 
haben, lag einmal an dem Versagen der T-Munition, 
zum andern weniger an dem begrenzten Grünkreuz
munitionsvorrat, als vielmehr an dem Mangel an 
Geschützen sowie an deren qualitativen Mängeln, 
die beide einen genügend schnellen Einsatz des 
Kampfstoffes nicht ges tatteten. 

Schließlich darf noch gesagt werden, daß für die 
weitere Entwicklung des Artillel'ie-Gasschießens 
die bei Verdun gemachten Erfahrungen für uns von 
allergrößtem Werte waren: sie dienten als Unter
lage zum taktisohen Ausbau dieser Waffe, die sich 
bei vielen späteren Operationen an verschiedenen 
Fronten und namentlich bei den großen Angriffen 
im Frühjahr 1918 in hohem Maße bewährte . 
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Dänemark 
Einberufung von Verstärkungen für den Luftschutz 
Das Innenministerium plant für den Beginn des näc h

sten Jahres die Ein b e ruf u n g von 10000 Mann zur 
Verstärkung von Polizei, Lu f t s c hut z, feuerwehr 
und Sanitätsdienst. Nach Abschluß der Ausbildung 
dieser einzuberufenden Hilfskräfte wird der dänische 
Luftschutz etwa ab März 1941 über die vorgesehene 
Personalstärke sowie die erforderlichen Reserven ver
fügen. 

Japan 
Dauertarnung wichtiger Gebäude in Osaka 

Auf Grund der bei den großen Luftschutzübun.gcn im 
November v. J. in Osaka gesammelten Erfahrungen 
wurde beschlossen, die für die besonders wichtigen Be
hörden- und Industriegebäude dieses Wirtschaftszen
trums durchgeführten Ta r n maß nah m e n ständig 
bei zu b e h .a I t e n. In hi erzu vorliegenden Meldungen 
wird betont, daß di e ständig über der Stadt lagernde 

• 

und die Sicht stark beschränkende Dunst- bzw. Nebel
schicht die Durchführung diese:; PI,anes in hohem Maße 
erleich tert. 

Türkei 
Anordnung der Verdunklung 

Die türkische Regierung ordnete für die wichtigsten 
Städte die Verdunklung aller Außenlicht
q u e ll e n ab 21. November - für Privatwohnungen 
jedoch erst ab 1. Dezember - an. Das Innenministerium 
erließ zu dieser Anordnung besondere AusFü hrungsbe
stimmungen, deren Inhalt die im einzelnen zu treffen
den Verdunklungsmaßnahmen für alle Arten von Licht
quellen, Lichtaustrittsöffnungen und sonstigen Licht
erscheinungen genau festlegt, ohne hierüber etwas Neues 
zu bringen. 

Bemerkenswert ist die Auswirkung dieser Anordnung 
auf Markt und Pr eis g e s tal tun g für Ver dun k -

14) V~1. S. 258 d. H . 
15) V~J. S. 259 d . H. 
16) VgJ. .. Gasschutz und Luftschul z" 10 (1940), 206. 
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lu n g sm i t tel: plötzlich waren angeblich sämtliche 
Vorräte vergriffen, dagegen gab es .. hintenherum" jede 
Menge, wobei die Preise für Verdunklungspapier um 
rund 40 v. H., für Verdunklungsstoffe um 35 v. H ., 
für blaue Glühbirnen um 40 v . H ., für elektrische Ta
schenlampen sogar um bis zu 500 v. H. erhöht wurden, 
so daß in der Presse die Forderung nach Festsetzung 
von Höchstpreisen erhoben wurde. 

Für Istanbul wirkte sich die Einführung der Ver
dunklung dahin aus, daß alle Ämter und Büros um 
16.30 Uhr schli eßen und die Personenschiffahrt auf dem 
Bosporus und im Goldenen Horn um 17 Uhr einge
stellt wird. Die Sicherheitsbehörden von Istanbul haben 
im übrigen mit einem starken Anwachsen der Krimi 
nalität als Folge der Verdunklung gerechnet und ent
sprechende Vorkehrungen getroffen. 

Jugoslawien 
Vereinheitlichung der Luftschutzausbildung 

Eine Ende November in Zagreb abgehaltene Zusam
menkunft der Leiter der Luftschutzschulen Belgrad, Lai
bach und Zagreb zeitigte als Ergebnis der Beratungen 
den Beschluß, die L ehr pi ä ne dieser Schulen nach 
gleichen Gesichtspunkten aufzubauen und auszugestal
ten . Hierdurch soll die ein h ei tl ich e Aus b i 1-
dun g aller Lehrgangsteilnehmer erreicht werden. 
Gleichzeitig wurde beschlossen, daß die den Schulen 
angegliederten Institute zur Priifung, Untersuchung 
tlnd ( lherwachung aller Luftschutzgeräte und Luftschutz-

mittel mit den entsprechenden Einrichtungen der Hoch
schulen bei der Lösung von besonderen Aufgaben zu
sammenarbeiten sollen. 

Unangesagte Luftschutzübung löst Angstpsychosen aUS 
Ende November wurde in Be 0 g rad eine der Be

völkerung vorher nicht angekündigte Luftschutzübung 
durchgeführt, bei der zum Teil recht drastische Mittel 
und Methoden zur Anwendung gelangten. So wurden an 
wichtigen Straßenkreuzungen plötzlich Raucherzeuger 
zur Markierung feindlicher Gasbombeneinschläge ange
zündet, eingeweihte übungsteilnehmer Männer. 
Frauen und Kinder - fielen unter allen äußeren Zei
chen von .. Gasvergiftung" um, wurden von herbeieilen
den Sanitätern in Krankenwagen gebracht und dort .. be
handelt", um gleich darauf vergnügt von dannen zu 
ziehen. 

Es ist nicht recht ersichtlich, was die veranstaltenden 
DienststelIcn mit diesen .. Darbietungen" beabsichtig
ten: ei ne Belehrung der Zuschauer oder nur ein Auf
r~tteln der Bevölkerung zur Erweckung des Interesses 
fur den Luftschutz. Auf jeden Fall erreichten sie den 
A~sbruch von Angstpsychosen, die dazu führten, daß 
wiederholt Frauen mit allen äußeren Zeichen panischen 
Schreckens nach Hause eilten, um ihre Kinder in Sicher
heit zu bringen. Es soll große Mühe gekostet haben, sie 
von dem harmlosen Charakter des Gesehenen und von 
der Ta tsache, daß es sich hierbei nur um eine übun!! 
handelte, zu überzeugen. . 

Z E I T SC H R I FTE N S C H AU 
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Mobilmachung der Tuberkulosefürsorge. Von Stadt
med.-Rat Doz. Dr. Erich Sc h r öde r_ In .. Z e i t 
s c h r i f t für Tub e r k u los e", Bd. 84, Heft 3, 1940. 

Der Krieg hat die Gesundheitsämter und die Tuber
kulosefürsorgesteIlen vor vermehrte Aufgaben gestellt. 
Vor allem stehen zwei Fragen zur Erörterung: 
1. Wie weit können und müssen die friedensmäßigen 

Aufgaben durchgeführt werden? und 
Ir. Welche Sonderaufgaben stellen die Kriegsverhältnisse 

den Tuberkulosefürsorgestellen? -
Das AuFgabengebiet der Amtsärzte ist engstens mit 

der Tätigkeit im und für den ,Luftschutzsanitätsdienst 
verbunden. Die Aufdeckung von Ansteckungsstellen, die 
Verstärkung der sehulärztlichen Tätigkeit sowie der 
Kampf gegen die Infektion der Kleinkinder mit Tuber
kulose sind Fragen, die auch für den Luftschutz von 
Bedeutung sind. - Neben der verstärkten Aufmerksam
keit für die tuberkulös-infizierten Kinder gilt das beson
dere Interesse der Ärzte den Pubertä tsjahren und ins
besondere der männlichen und weiblichen Berufsschul
jugend sowie dem Reichsarbeitsdienst. Diese vermehrte 
Tätigkeit in den Gesundheitsämtern darf durch den 
Krieg überhaupt keine Einschränkung erfahren. Es wird 
davor gewarnt, auch nur etwa die Tuberkuloseüber
wachungsfälle abzuh ängen. Das gilt ga nz besonders für 
die überwachun g der Familienangehörigen im Pubertäts
alter. - Auch die Einschränkung der Heilstättenbehand
lung ist nicht so groß, wie es am Anfang des Krieges 
den Anschein hatte. Gerade in einem Kriege kann auf 
die Maßnahme der Krankenhausabsonderung von Tu
berkulose in vielen Fällen als Maßnahme der Seuchen
bekämpfung nicht verzichtet werden. - Nachdem durch 
die rechtsverbindlichen Bestimmungen zum Luftschutz
gesetz festgelegt worden war, daß es den Tuberkulose
bazillenstreuern nicht ges tattet ist, bei Luftschutzübun
gen Luftschutzräume zu betreten, ist seit Beginn des 
Krieges in vielen Orten die Tätigkeit der FürsorgesteI
len darauf gerichtet gewesen, zu prüfen, wohin sic h bei 
Fliegeralarm die Offentuberkulösen begeben können. 
Nicht a ll ein die Unterbringung von Tuberkulosebazillcn
streuern in besonderen Luftschutzräumen ist von Wich
tigkeit, sondern auch das Verhindern von neuen Erkran
kungen durch Ansteckung, z. B. bei der Unterbringung 
von ausquartierten Teilen der Bevölkerung. - Zu den 
bisherigen Aufg,aben tritt in veLstärktem Maße die Bc-
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urteilung der Arbeitsfähigkeit von Tuberkulösen. Unter
s~chun.gen des Auswurfs in Abständen von wen igstens 
vier biS sechs Wochen sind hierbei unbedingt zu for 
dern. - Auch im Kriege muß mit allen Kräften das 
Neuauftreten von tödlich verlaufenden tuberkulösen Er
krankungen durch Infektion bisher Gesunder und durch 
Aktivierung ruhender tuberkulöser Herde vermieden 
werden. 32. 

Brandwundenbehandlung. Von Goi d h ahn. In 
.. M e d i z i n i s ehe We I t" 1940, Nr. 5. 

Yerf. stellt a.ls Ziel der Behandlung auf: Schmerz
stIllung, Vermeidung der Wundinfektion und Wieder
herstellung einer möglichst normalen Hautdecke ohne 
entstellende und funktionsstörende Narben Die heute 
üblichen Behandlungsmethoden fordern zur' Kritik her
aus. Morphium scheint dem Verf. zur Schmerzs tillung 
unentbehrlich. Gegen die Anwendung von Brandbinden 
bestehen schwerste Bedenken, insbesondere wegen der 
fehlenden Wundruhe. Somit kommt man zur Ablehnung 
der Trockenbehandlung, da auc h die Methode des Bür
stens nach Tschm.acke nicht der Forderung der Wund
ruhe entspricht, und muß sich zur Salbenbehandlung 
bekennen. Hierfür kommt hau ptsächli ch die Lebertran
salbenbehandlung nach Löhr in Frage, weil sie auch der 
Forderung der Vermeidung der Wundinfektion Rech
nung trägt. Löhr konnte nachweisen, daß selbst schwer 
pathogene Keime und insbesondere die bekannten Eiter
e:reger nach lä~gert'm Aufenthalt in der Salbe zugrunde 
gmgen. Also eme aus sich heraus bakterizide Salbe ! 
Lö~r empfiehlt zur Wundruhe den Gipsverband ... Gr.a
nuherende Salben" sind nur angezeigt, wenn allgemeine 
unß lokale Ursachen einer schlechten Wundheilung er
grundet und besei tigt sind. Tetanusserum soll bei Brand
wunden immer gespritzt werden, wenn es sich um Stra
ßenverletzungen, gärtnerische oder landwirtschaftliche 
Verletzungsfälle handelt. 25-

Der Sturz auf die Gasmaskenbüchse Von Dozent 
Dr. Ge sen i u s_ 1n "Deutsche Medizin'ische Wochen
schrift" 1 r_ 40, 1940. 

Es .wird über 15 FälIe von Verletzungen nach Sturz 
auf die nach der neuen Tragweise in der rechten Len
dengegend am Koppel befestiClte Gasmaskenbüchse be
richtet. - Im Vordergrund der beobachteten Krank-



heitserscheinungen stehen die starken Rückenschmerzen 
beim Beugen nach vorn und scitwärts. Auch Druck
schmerz beim Betasten der rechten Lendengegend ist 
meist vorhanden. - Die bei a ll en Verletzten angefer ti g
ten Röntgenbilder wiesen in zwei Dritteln der Fiille 
keine Knochenverletzungen auf. Vier Fälle zeigten h in 
gegen typische Querfortsatzbrüche, und zwar teils bei
daseitig, teils nur a uf einer Seite. - Die mitgeteilten 
Fä ll e bestätigen erneut die Belanglosigkeit der Vcr
letzungen an sich und zeigen, daß Komplikationen schI' 
selten und bleibende Schäden nicht bekannt sind. Des
halb ist jedc Uberbewertung der Verletzungen zu ver
meiden und der Erkranktc durch energisc he Behandlun g 
rasch wiederherzustellen . 32. 

Was ist bei Sauerstoffbeatmung auch zu beaehten'~ 
Von Robort. In "Medizinisc h e Welt" 1939, 
Heft 38. 

Robert entwickelt im Ansch luß an die Gedankengänge 
von Pflesser seine A nsicht, daß eine stundenlange Be
atm un g mit reinem Sauerstoff eine Sauerstoffvergiftung 
mit u. U. tödlichem (\usgang zur Fo lge haben könne : 
einerseits durch eine Sauerstoffüberl adu ng des Hämo
globins mit der Gefahr der Bildung von H.O. und damit 
der Bildung von Methämoglobin, einer festen Sauerstoff
verbindung, die keinen Sauerstoff an das Gewebe ab
gibt, was zum Tode führe; andererseits könne der Tod 
auc h dadurch ein tre ten. daß bei Sauers toffüberladung 
in der Zufuhr die Abgabe von CO. durch Stauung und 
Rückresorption unmöglich werde, was zum eO.-Tode 
führe. 

In derselben Ze·itsehrift (1940, NI'. 6) entgegnen C I a 
ma n n und Be c k er - F re y sen g (Luftfahrtmedizini 
sches Forschungsinstitut des Reichsluftfahrtministeriums) 
dem obengenannten Verfasser. Für den Gasaustausch 
Gewebe - Blut sei das physikalische Verhalten nicht 
entscheidend (Partialdruck), sondern das Bindungsver
mögen des Hämoglobins für Sauerstoff sei abhän gig von 
dem gleic hz ei t ig vorh.andenen eOo-Gehalt seiner Um
gebung, Blut oder Gewebe. J e größer der Kohlensäu re
gehalt, um so ge ringer da s O . -Bindungsvermögen des 
Hb. Hoher Koh lensäure,gehalt in. der Gewebszelle be
günstige demnach di e Abg.abe VOn Sauerstoff aus dem 
Blut an die Zelle (sogenannter Bohreffekt). Die Dinge 
lägen also umgekehrt, als Robert meine. Ebenso sei eine 
Sauerstoffüberladung des Hämoglobins bei Dauerzufuhr 
von praktisch reinem O. unter höherem Druck unm ög
lich. Endlich seien auch für die Bildung von Methämo
gl<>bin weit stärkere Kräfte notwendig, als sie bei Ein
atmung von reinem Sauerstoff bei Atmosphärendruck 
oder etwas mehr, entsprechend einem Sauerstoffdruck 
von e twa 760 mm Hg, auftreten . Erst chemische Mittel 
vermögen di e normale lockere. nebenval.enzartige Bin
dung des Sauerstoffs an das H ämog lobin in eine feste 
chemische H auptvalenzbindung zu verwandeln. Pra k
tische Selbstversuche der Verfasser bestätigen di e Rich
tigkeit ihrer Ansichten. Eine mehrstündige Be·a tmung 
mit reinem Sauerstoff kann schon bei normalem Atmo
sphärendruck für den Menschen als a uf alle Fii ll e ge-

fahrlos angesehen werden, besonders aber bei niederem 
Partialdruck. Dies ist z. B. der Fall bei Besatzungen von 
Flugzeugen während Höhenflügen, wenn sie dabei Sauer
stoff "hoher Konzentr.ation" einatmen. 

In einem Schlußwort lehnt Pflesser die Ansichten von 
Robert ab. 25. 

Zur Pathologie der Augenverletzung durch Gelbkreuz
kampfstoff. Von He ins i u s. In "K I i n i s ehe Mo
natsblätter für Au .g e nheilkunde" 1940, 
105. Band. 

Die Gelbkreuzverletzungen der Augen während des 
Weltkrieges beim Mensehe'n zcigten im allgemeinen 
einen harmloseren Verlauf a ls im Experiment am Tier
auge. WahrscheiJllich ist der Grun·d hierfür darin zu 
suchen, daß beim Menschen meist geringere Kampfstoff
konzentrationen einwirken als im Tierversuch. Verfasser 
beschreibt die einzelnen Stadien des Krankheitsverla,ufs 
der Beschädigung am Au.ge und macht besonders auf 
dic von ihm beobachtete Bloasenbildung der Hornhaut 
aufmerksam, die etwa drei Wochen n.a eh Verlostung 
auftrat und als eine Parallele zu den an der Haut nach 
Verlostung sich bildenden Blasen zu setzcn ist. Die 
histologische Untersuchung dcr Hornhaut im Stadium 
der Blasenbildung zeigt, daß es sich hierbei sowohl um 
Exsudatbi ldung aLS auch um Desmolyse der obersten 
Hornhautparonchymschicht handelt. 2.'i. 

Umarbeitung der Werkluftschutzpläne. Von Major 
Einar No I' d I und. In .. S 0 c i a 1- Dem 0 k I' at e n" 
(Stockholm) vom 1. 10. 1940. 

Dcr Industrie-Luftschutz hat nach Ansicht des Ver
f.assers in dem gegenwärti gen Luftkrieg die ersten und 
sc hwersten Schläge auszu haltcn. Angesichts des un
geahnten Ausmaßes des Versorgungskrieges gegen die 
Produktion des Inselreiches erhält der Industrie-Luft
schutz nach seiner Meinung auch in Schweden erhöhte 
Bedeutung. Einen wirksamen Industrie-Luftschutz auf
zuhauen und in Friedenszeiten in höchs ter Bereitschaft 
zu halten, ist somi t von noch größerer Wichtigkeit als 
früher. In erster Linie muß durch Bercitstellung von 
Luftschutzräumen, Ausbildung von Personal und Ma
terialbeschaffung das Werkluftschutzprogramm durch
geführt werden. Sodann müssen gewisse Luftschutzpläne 
mit Rücksicht auf neu hinzugekommene Schutzob jekte 
unverzüglich umgearbeitet und außerdem für lebens
wichtige Industrien besondere Tarnungspläne ausgear
beitet werden. Nordlund skizziert auch das Zukunfts
programm für die Aufrechterhaltung der Luftschutz
bereitscha ft: umf.assende jährliche überprüfun g der 
Luftschutzpläne, jährliche Luftschutzübungen zur Ein
führung der Werkluftschlltzleiter in ihre A ufgaben und 
schließlich gemei nschaftliche größere übungen . Die Auf
rechterha ltung der Luftschutzbereitschaft hat bei In
dustrie-Unternehmungen auch eine wir tschaftliche Sei te. 
Nach a11 der Arbeit, die man aufgewendet hat, geh t es 
einfa·ch nicht, di e Leistungsfähigkeit des Werkluftschut-
zes verfa ll en zu lassen. 103. 

SÜCHERSCHAU 
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Meine militärische Tätigkeit im Weltkriege 1914 bis 
1918. Von Fritz von L 0 ß b erg, General der Inf. z. V. 
368 S. 41 Karten. Verlag E. S. Mittl er & Sohn, B e r li n 
1939. Preis 12 RM. 

Wenn neben den Veröffentlichungen des Reichsarchivs 
immer mehr in führender Stellung gewesene Männer 
des \Veltkri eges ihre persön lichen Eri nnerungen ver
öffentlichen, so rundet sic h trotz der Fülle des Stoffes, 
der hi erdurch en tsteht, das Bild vom Wesen des Welt
krieges immer mehr. Nunmehr liegen die Erfahrungen 
eines Generals vor, der 111 Fachkreisen als "Spezialist 
für Abwehrschlacht" bekannt und hoch gesc hätzt ist. 
I mmer. wo die deutsche Stellungsfront in den Jahren 
1916 bis 1918 unter den mit ungeheurer Wucht und 
Massene insatz von MUI11tion durcngeführten Angriffen 
brüchig zu werden drohte, e rscheint General von Loß-

berg a ls Chef des Generalstabs be·i der an~eg riffenen 
Armee oder Heeresgrupp e. Ihm glückt es, die Einbruchs
stell cn abzuriegeln und den Gegner zum Stehen zu brin
gen . Er se tzt sich über bisher bewährte Grundsätze hin
weg und erfindet die b ewegliche Abwehr. Seine Erfo lge 
geben der Truppe unbedmgtes Vertrauen zu ihm. Wich
tige Persönlichkeitsfaktoren in Verbindung mit hervor
ragendem Organisa tionstalent, großer Energie und einem 
verständnisvollen Herzen für die Sorgen und Nöte der 
Truppe machen ihn zu einer der hervorragendsten 
Führerpersönlichkeiten im Generalstab. Seinc Anleitung 
für die Führung von Abwehrkämpfen ist ein Schul
beispiel für schne11e und folgerichtige Auswertung von 
Kriegse rfahrungen, wobei rücksichtslos mit alther
gebrachten Anschauungen gebrochen wird, wenn sie sich 
a ls überholt erweisen. Besonders interessant sind die 
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von Loßberd vertretenen Ansichten über die Opera ti o
nen des Jahres 1918, die sich wesentlich von den Ent-
schlüssen der OHL_ unterscheiden. 11. 

Chemie des Waffen- und Maschinenwesens. Von 
Marine - Oberstudiendirektor Sie11 fricd Pa arm a n n. 
Zweite, neubearbeitete Auflage. 266 S., 54 Abb., 38 Tab. 
Verlag von Julius Springer, Be r I i n 1940. Prei s Ganz· 
leinen 12,- RM. 

Obwohl das Kapitel "Metallische 'Werkstoffe" der 
ersten Auflage nicht wieder aufgenommcn .ist, hat de.r 
Umfang dieses "Leitfad ~ ns der Stoffkunde fur den Ofh
ziernaehwuchs der Kriegsmarine" um 88 Sciten zuge
nommen, womit bereits die gründ liche Neubearbcitun!! 
crwiesen wird. Dicser Zuwachs geht vornehmltch auf 
einen Ausbau der theoret ischen und technischen Grund
lagen zur ück. Besonders wertvoll ist die Au.fnahm~ .V~ll 
Literaturhinweisen am Schluß jedes Abschl11ttes, die cm 
ver tieftes Studium einzelner Fragen erl eichtert. 

Das Buch haut auf den durchschnittlichen chcmischen 
Kenntnissen eines A bitu rienten auf und ist für seinen 
Zweck hervorragend geeignct. Es 'vermag aber auch de~ 
anderen Waffengattungen viel zu sagen, so daß bel 
einem Mangel an geeigneten Lehrbü~her.n auch .. Heer 
und Luftwaffe N utzen aus diescr Arbeit Ziehen konnen . 

21. 

Die Chemie der Kampfstoffe. Von 1)r. Mario S a r 
tor i. Ins Deutsche übertragen von Dr. Hans K lu m b . 
2. Auflage. 377 Seiten mit 20 A bbildungen: Verlag 
Friedrieh Vieweg & Sohn, B rau n s c h w e I g. 1940. 
Preis geheftet 22,-, gebunden 23,60 Rl\\ . 

Es ist zu begrüßen, daß auch die zweite Auf.l.age 
des Sartori einem großen deu tschcn Leserkreis zugang
lieh gemacht worden ist. Abgesehen von .e ini ge~ stili sti
schen U nschön hciten und ciner recht germgcn Zahl von 
Obersetzungsfehl ern, di e der Fachmann aber sofort rieh
tigs tell en kann, ist die Oberse~zung auch gelung~n. 
Mandels einer deutschen Bearbeitung des Themas Ist 
das Buch wertvoll, stellt es doch die ausführlichste Zu
sammenfassung der Chemie der chemischen Kampfstoffe 
in deutscher Sprache dar. 21. 

Untersuchungen zur Auswahl der Gasspürer. Von .loh . 
Fr. von der He i d e. Dissertation aus der Gastherap. 
Abteilung der Mil.-Arztl. Akademie Berlin (Leiter: O. F. 
A. Dozent Dr. Muntseh). 1939. 

Verf. begründet 7.unächst die Notwendigkeit der Gas
sp ürer und sch ildert ihre Tätigkeit und Aufgaben, wo
bei die Bedeutung des Geruchsinnes für di e Gasspür
tätigkeit hervorgehoben wird. Im Abschnitt ,.Aus;,·ahl 
der GasspüreI''' stellt Verf. dann die a ll gemeinen 1 aug
lichkeitsbedingungen, das Verfahren der Auswahl d~r 
Gasspürer bei der Truppe sowie das Gasspurwesen 111 

fremden Staa ten zusammen und gibt eine übersicht über 
die Physiologie des Geruchsinnes (Kol11 l? Onent~n d~s 
Gcruc hseindrucks, Geruchsvorgang und Hllldernisse fur 
dcn norma len Geruchsvorgang). Im folgenden Abschnitt 
"Gcruchsprüfung" geht er im einzeln en ein auf Benen
nung Wahrnehmung und Erkennung \'on Gcrüchcn, Er
müd~ng des Geruchssinncs. Gerueh sgcd~ichtni s und 
Mischgerüche. Dcn zwei ten Teil der umfa ngrcichcn Ar
beit n ehm en Un ters uchun gcn zur Feststellun g dcr durch
schni ttli chen Ricch leistungsfähi gkci t und Taugl ichkei ts
verhältnisse ein. Die Untersuchungen wu rden an 100 
Fähnri chen der Mil.-Arztl. A kadcmie angestellt , um 
einen ü berblick über die dmchschnittlichen Fähigkeiten 
des Menschen, insbesondere des Solda ten, a uf diesem 
Gebiete zu erhalten. Bevor die dabei benutzte Geruchs
leiter von Börnstein beschrieben wird, werden die wich
tigsten der gebräuchlichen Versuchsanordnungen und 
Geräte zur Bestimmung der Riechschär fe erwähnt und 
kritisch beleuchtet. In den Versuchen mittels der Börn
steinschen Riechappara tur zeigte sich unter Berücksich
tigun g aller Nebenumstände, daß 43 v. H . der Versuchs
personen mit einem annähernd normalen Ri echvermögen 
begabt waren. Bei Kampfstoff-Geruehsproben fiel auf, 
daß zwischen zwei verschieden sta rken Probcn des glei 
chen Kampfstoffs sehr qft von den Versuchspersonen 
trotz ausdrücklicher Fragc danach eine Ä hnl ichkeit nicht 

festgeste ll t wurde. Für die Tätigkeit als Gasspürer kom
men nach den Versuchscrgebnissen 13 v. H . mit sehr 
gutem Riechvermögen in Betracht, als Reserve stehen 
weitere 18 v. H. mit überdurchschnittlichen Leistungen 
zur Verfügung. Erkrankungen, die eine Gasspürtätig~cit 
in jed.m Falle aussch li eßen, sind in 23 v. H. der Fal!e 
anzunehmen . Die endgü lt ige Entsc heidung über die 
Tauglichkeit zum Gasspürer hat daher der Arzt" zU 
treffen. 2,. 

Rumänisch-Deutsches Wörterbuch für Technik, Wis
senschaft, Industrie und Gewcrbe. Von Industri einspek
tor Dr.- Ing. O. B 0 e a n ce a und Dipl.-Ing. I. Z apo 
la n s k y. 354 S. Rund 22000 Stichwörter. Verlag 1-(. 
Weither, Si b i ll-I-I er m ,a n n s ta d t . 1940. Preis brosch . 
10,-, geb. 12,- RM. 

Seit Jahren brin !! t di e rumänische Fachliteratur Auf
sätze und Arbeiten, die einen beachtlichen Stand tcc~ 
nischer und wissenschaftlich er Erkenntnis verraten. Mit 
der Entwicklung .des cinsc hl ägi gen Schri fttum s mußteIl 
neue "Vor te geschaffen wcrden, ·da eine Abl eitung neuer 
Begriffe aus dem vorhandenen Sprachschatz nicht immer 
möglich war oder zu Sprochbarbarismen führte. 

Das vorliegende neue \Vörterbueh hat nun eine dop
pelte Aufgabe. Einmal so ll es eine "Vortsammlung der 
gebräuchlichen Ausdrücke unter Ausscha ltung a ll er ~Iß
verständlichen und sprachl ich abzulehnenden Begnffe 
darstellen, 7:um andern wi ll es dem Fachmann, sei er 
Wissenschaftler, T .::chniker oder Handclsmann, die Ver
deutschun.g vorliegen der Texte erleichtern. Die bchan
delten Stoffgebiete sind neben den Grundwisscnschaftcn 
.\1athematik, Physik und Chemie all e technisc hen Fächer 
mit Ausna hme der \Vaffcnteehnik. 

Sorgfälti ge Arbeit unter Verwendu.ng hcrvorragender, 
insbesandere auch deutscher Fachliteratur und enzykl o
pädischer Werke li eß ein Wörterbuch entstehen, da.s 
sich als recht bra:.Jchbar bei dcr Auswertung rumänJ-
<;cher Litera tur erweisen dü rf te. 21. 

D eutsche Gesellscha/llür Wehrpo!dlk 
und W ehrwissenscha/fen 

In der A r bei t s g e m e in s c h a f t "L u f t s c hut z" 
behandelte am 22. November d. J. Kriegsgerichtsrat 
Dr. F 0 k k e n (Reichsl uftfahrtminis terium) das Thema 
.,Völkerrecht und Luftschutz". Von den all
gemeinen Grundsätzen des Kricgsvölkcrrech ts aUS
gehend, wie sie - hau ptsächlich in den Haager Kon
ventionen niedergelcgt - sich im Landkrieg und i~ 
Seekr ieg währcnd der letzten Jahrzehnte im allgemei
nen als wirksam erwiesen haben, zeigte der Vortra
gende, daß für den Luftkrieg in gleicher Wcise a llge
mein bindende internationale Abmachungen nicht b~> 
stehen. Diese Frage ist über Ansätze, d ie bis auf die 
Haager Konferenzcn von 1899 und 1907 zurückgehe?, 
Ili cht hinausgekommen, anfänglich wohl, weil man dl~ 
Möglichkeiten und die Bedeutung der Luftwaffe noC 

nicht erkann t hat te, späterhin aber, weil sich keiner 
der Verhandlungspar tner einer so wirksamen Waffe ~eh 
rauben wo ll te. Dieser Grund war vor all em maßge bh.c 
für di e Ablehnung der wiederholten Angebote des F~h
rers bezüglich ei ner völligen A bschaffun g des LuftkrIe
ges durch die Westmächte. 

Lediglich auf einem sowohl den Land- als auch den 
Luftkrieg betreffcnd en Sondergebiet ist es nach wechsel
voll en Verhandlungsergebnissen schließlich im Jahre 
1925 zu ein em allgemeinen, wegen zah lreicher Vor~e
halte und Ei nschränkun gen der Unterzeichnermtichte Je: 
doch nicht unbedingt wirksamen Verbot gekomn;en . 
dem Genfer Gaskriegsprotokoll von 1925. Da über diese 
Entwicklung in dieser Zeitschrift bereits früher') .aus-
führlich berichtet wurde, sei an dieser Stelle auf dl cse 
Gebiet nicht mehr eingegangen. 

1) Vgl. H a n s 1 i a n , Die Gaswaffe auf international en Kon[er cnD~; 
In "Gasschutz und Luftschutz" 1 (1931), 19. - H a n • li a n, 
Luftschut z im int ern at ionalen Rahmen. E benda 2 (1932) , 73 . 

Schluß des redaktionellen Teils . 
------------------------------------------------------------------------------------------~----

Scbriftwaltung: Priil. i. R. H. Pa e t Ich, Gen. ·Ma;. z. V. Fr. v. Te m p e I h 0 11 (z . Z. im Felde). AbteiJun~lleiter: Pa e t I C b (Luft· 
Icbutz). Dr .-In~. Bau m (GalScbutzl. Me b 1 (Aul landJ. Z i I c b (Bauwesen). 
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